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1. Der Aufgaben- und Finanzplan 
 

1.1 Zweck und Inhalt des Aufgaben- und Finanzplans 
 
Als Teil der politischen Steuerung ist der Aufgaben- und Finanzplan ein Führungsinstrument 
und dient der mittelfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen gemäss Art. 44 StV. Er 
gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung in den nächsten vier Jahren und wird 
jährlich im Sinne einer rollenden Planung aktualisiert. Er gibt Auskunft über: 
 
 finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten, 
  die Abstimmung mit den Legislaturzielen und den wesentlichen Sachplanungen, 
 wesentliche Änderungen bei den Produktegruppen, 
 die Entwicklung der Stadtfinanzen in den nächsten vier Jahren, 
 die Investitionstätigkeit und deren Auswirkungen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht 

(Tragbarkeit, Folgekosten und Finanzierung der Investitionen), 
 die Entwicklung von Aufwand und Ertrag, Ausgaben und Einnahmen sowie Bestandes-

grössen. 
 

Das erste Planjahr entspricht dem Budget 2017. Die Werte der nachfolgenden Jahre bieten 
einen unverbindlichen Ausblick. Der Aufgaben- und Finanzplan 2017 bis 2020 zeigt das finan-
zielle Szenario der nächsten vier Jahre mit den im August 2016 bekannten äusseren und in-
neren Rahmenbedingungen, getroffenen Annahmen und beschlossenen Teilplänen. 
 
 

1.2  Erstellung des Aufgaben- und Finanzplans 
 
Der Aufgaben- und Finanzplan wird von einer ständigen verwaltungsinternen Arbeitsgruppe 
erarbeitet, durch den Gemeinderat beschlossen und dem Stadtrat in der Regel zusammen mit 
dem Budget zur Kenntnisnahme unterbreitet.  
 
Erstellt wurde der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan durch die Finanzverwaltung. Der In-
vestitionsplan wurde durch die Direktion Bau und Liegenschaften koordiniert und vom Ge-
meinderat am 3. Juni 2016 behandelt und verabschiedet. 

 
Der Gemeinderat ist verantwortlich für den Finanzhaushalt der Stadt. Er beschliesst die vorlie-
gende Planung im Wissen, dass die überaus dynamische wirtschaftliche Entwicklung die Er-
wartungen innert weniger Monate wieder verändern kann. In den Schlussfolgerungen sind die 
Überlegungen dazu näher ausgeführt. 

 
 
2. Äussere Rahmenbedingungen    

 
2.1 Wirtschaftliche und allgemeine Planungsannahmen1 

 
Die nationale und internationale Entwicklung der Wirtschaft hat einen nachhaltigen Einfluss 
auf die Aufgaben- und Finanzplanung der Stadt Thun. Der Gemeinderat stützt sich deshalb 
auf die aktuellen Wirtschaftsprognosen der führenden Konjunkturforschungsinstitute. 
 
Die US-Wirtschaft ist im 1. Quartal 2016 unterdurchschnittlich gewachsen (0,2 % gegenüber 
dem Vorquartal). Dies ist das schwächste Wachstum der amerikanischen Wirtschaft seit zwei 
Jahren. Die Stärke des Dollars wirkt sich dämpfend auf die Exportindustrie aus. Im Ergebnis 
dürfte die amerikanische Wirtschaft im laufenden Jahr um 2 % wachsen, was dem Durch-
schnitt der Jahre 2010 bis 2015 entspricht. 
 
Im 1. Quartal 2016 ist das BIP im Euroraum zum zwölften Mal in Folge gewachsen (0,6 % ge-
genüber dem Vorquartal). Die anhaltend tiefen Energiepreise, der relativ schwache Euro so-
wie die stützenden geldpolitischen Massnahmen der europäischen Zentralbank (EZB) beein-
flussten das Wachstum positiv. Deutschland (0,7 %) und Spanien (0,8 %) verzeichnen über-

                                                           
1 Informationsstand von Ende August 2016 
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durchschnittliche Wachstumsraten. Das höchste Wachstum im 1. Quartal 2016 wurde in Ru-
mänien registriert (1,6 %). Insgesamt ist für den Euroraum in den kommenden Quartalen wei-
terhin von einem moderaten Wachstum auszugehen (2016: 1,6 %; 2017: 1,8 %).  
 
Aus den übrigen Weltregionen kommen gemischte Nachrichten. Japan verzeichnet ein 
Wachstum von 0,4 %. Das Wirtschaftswachstum in China hat sich im Jahr 2015 auf 6,9 % ver-
langsamt und lag im 1. Quartal 2016 bei 6,7 %, was dem tiefsten Wert in den letzten 25 Jah-
ren entspricht. Die anhaltend tiefen Rohstoffpreise führten im 1. Quartal 2016 zu einem gerin-
gen Wachstum in den Schwellenländern. Für Brasilien wird im Jahr 2016 mit einem Rückgang 
des BIP um 3,8 % gerechnet. Nach dem Einbruch der Wirtschaftsleistung Russlands im Jahr 
2015 bleiben die Aussichten auch für 2016 negativ. Wegen der tiefen Rohölpreise und schwa-
chem Wachstum der Haushaltseinkommen wird im aktuellen Jahr für Russland weiterhin eine 
Rezession erwartet.  
 
In der Schweiz lag das BIP im 1. Quartal 2016 mit einem Wachstum um 0,1 % leicht unter den 
Erwartungen. Positiv trug der gestiegene Konsum der Privathaushalte bei. Während die Fi-
nanzdienstleistungen (-3 %) und das Gastgewerbe (-2,1 %) einen Rückgang verzeichneten, 
legte die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe (+0,9 %), im Baugewerbe (+2 %) sowie 
im Gesundheitssektor (+2,1 %) zu. Die Bauinvestitionen sind im 1. Quartal 2016 überdurch-
schnittlich angestiegen (+1,1 %), wobei dies hauptsächlich auf die Zunahme der öffentlichen 
Tiefbautätigkeit zurückzuführen ist. Die Warenexporte haben sich im 1. Quartal 2016 das vier-
te Quartal in Folge erhöht. Dieses Wachstum deutet nicht nur darauf hin, dass sich die 
schweizerische Exportwirtschaft an die Frankenstärke allmählich anzupassen vermochte, 
sondern reflektiert auch die sich langsam verbessernde internationale Konjunktur. Die Waren-
importe wiesen im 1. Quartal 2016 ein relativ schwaches Wachstum aus. 
 
Vor dem Hintergrund eines noch wenig dynamischen weltweiten Wachstums erwartet die Ex-
pertengruppe des Bundes sowohl für 2016 als auch für 2017 eine moderate Verbesserung der 
Wirtschaftslage. Es wird weiterhin mit einem realen BIP-Wachstum von 1,4 % für 2016 und 
1,8 % für 2017 gerechnet (gleiche Prognose wie im März 2016). Die in Bezug auf die Wirt-
schaftssektoren sehr heterogene Entwicklung der letzten Jahre verhinderte bisher einen kräf-
tigeren Aufschwung der Schweizer Wirtschaft. Unsicherheiten bestehen für den Rest des Jah-
res 2016 sowie für 2017 hinsichtlich der möglichen Erholung in den Sektoren, die in den letz-
ten Jahren stark unter der schwachen europäischen Konjunktur und der Frankenstärke gelit-
ten haben. Sektoren, die in letzter Zeit bereits einen deutlichen Zuwachs verzeichneten, dürf-
ten ihren Aufwärtstrend im Prognosezeitraum grundsätzlich beibehalten. 
 
Nachdem der Landesindex der Konsumentenpreise im Jahr 2015 mit -1,1 % noch den stärks-
ten Rückgang seit 1950 notierte, hat sich das Bild in den ersten Monaten von 2016 zuneh-
mend verbessert. Angesichts der etwas höheren Erdölpreise sowie der abklingenden Effekte 
der letztjährigen Frankenaufwertung auf die Importpreise ist davon auszugehen, dass die 
Phase negativer Teuerungsraten in den kommenden Monaten zu Ende gehen wird. Im Jah-
resdurchschnitt 2016 dürfte die Konsumteuerung nochmals im negativen Bereich bei -0,4 % 
liegen und sich 2017 knapp in den positiven Bereich bewegen (+0,3 %). 
Der Schweizer Franken hat sich im Jahr 2016 gegenüber dem Euro relativ stabil in der Band-
breite von 1,08 bis 1,12 Franken pro Euro entwickelt. In den kommenden Monaten wird mit 
keiner Abschwächung des Frankens gerechnet. 
 
Auf dem Arbeitsmarkt wuchs die Beschäftigung im 2. Halbjahr 2015 nicht mehr und bildete 
sich im 1. Quartal 2016 leicht zurück. In der Industrie war dieser Rückgang besonders deut-
lich. Die neusten veröffentlichten Arbeitslosenzahlen zeigen (saisonbereinigt), dass die seit 
Ende 2014 anhaltende monatliche Zunahme in den ersten Monaten des Jahres 2016 leicht 
schwächer, aber immer noch positiv war. Für 2016 wird eine durchschnittliche Jahresarbeits-
losenquote von 3,6 % und für 2017 von 3,5 % erwartet. Im Schnitt dürfte es 2016 zu einer 
leichten Beschäftigungszunahme kommen (+0,4 % im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt) 
und für 2017 ist mit einer Zunahme von +0,6 % zu rechnen (gleiche Prognosen wie im März 
2016). 
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Kurzfristig bleiben die Wachstumsaussichten für die Industrieländer und die wichtigsten 
Schwellenländer verhalten und sind durch viele Unsicherheiten und Risiken geprägt. Der 
Brexit-Entscheid vom 23. Juni 2016 zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU hat 
Auswirkungen sowohl auf verschiedene Wechselkurse als auch auf Unternehmensinvestitio-
nen und möglicherweise auf den Welthandel. Die Folgen des Brexit-Entscheides für die 
Schweiz sind von der Expertengruppe des Bundes noch nicht abschätzbar.  
 
Auf den Finanzmärkten ist eine latente Nervosität in Bezug auf die finanzielle Situation vieler 
chinesischer Unternehmen spürbar, da diese nicht klar offengelegt wird. Die geopolitische 
Spannungen im Nahen Osten und die damit verbundene Flüchtlingskrise sowie die Angst vor 
weiteren Terroranschlägen bergen externe Unsicherheiten und haben weiterhin einen grossen 
Einfluss auf die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen im Euroraum und dessen kon-
junkturelle Entwicklung.  
 
Die Unsicherheit bezüglich der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen 
Union lasten tendenziell auf der Investitionsdynamik und könnten diese weiter beeinträchtigen. 
Zudem herrschen derzeit monetäre Bedingungen (negative Leitzinsen in der Schweiz, quanti-
tative Lockerung der EZB), deren Auswirkungen ungewiss sind.  
 
Die vorstehend kommentierten Prognosen für die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2017 präsen-
tieren sich im Vergleich wie folgt: 
 

 Prognosen 2017, Stand August 2016 
 UBS CS 

Credit 
Suisse 

seco 
Staatssekretariat 

für Wirtschaft 

KOF 
Konjunkturfor-

schungsstelle der 
ETH Zürich 

BAK 
Basel 

Econo-
mics 

Bruttoinlandprodukt, real 1.3 % 1.5 % 1.8 % 1.9 % 1,5 % 
Jahresteuerungsrate 0.4 % 0.0 % 0.3 % 0.2 % 0.3 % 
Arbeitslosenquote 3.6 % 3.5 % 3.5 % 3.6 % 3.4 % 

 
 

Die Renditeprognosen für 10-jährige Schweizer Staatsanleihen2 gehen für das Jahr 2017 von 
Werten zwischen 0,11 % (BAK) und -0,5 % (UBS) aus. Für 2016 werden Werte um die -0,5 % 
erwartet. 

 
Wesentliche Veränderungen im Leistungsangebot und bei der Aufgabenerfüllung der Stadt 
Thun sind, soweit quantifizierbar, in den Planungszahlen enthalten und unter Kapitel 3.7, Pla-
nungsannahmen, beschrieben. 

 
Planungsgrundlagen bilden im Weiteren die Rechnung 2015, das Budget 2016 und das 
Budget 2017 der Stadt Thun. Die Prognose der Erfolgsrechnung basiert auf den Aufwand- und 
Ertragsarten nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2. 

 
Auf der Grundlage der Werte des Budgets 2017 rechnet der vorliegende Plan mit einer Teue-
rungsrate von 0,5 % im Jahr 2018, 1,0 % im Jahr 2019 und 1,5 % im Jahr 2020. Diese Prog-
noseannahme entspricht den Empfehlungen der kantonalen Planungsgruppe (KPG) an die 
Gemeinden. 

 
Bei Drittleistungen und Beiträgen wird von einer jährlichen Zunahme von 0,5 % ausgegangen. 
Die Beiträge an die Lastenausgleichssysteme entsprechen den kantonalen Prognosen (siehe 
Kapitel 2.4). 

 

                                                           
2 Der Indikator der 10-jährigen Staatsanleihen wird deshalb gewählt, weil diese (bei stabilen Ländern) am ehesten risikolosen      
Zinssätzen entsprechen, ohne Ausfallrisiko und ohne Renditeschwankungen. 
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Beim Personalaufwand wird mit einem Wachstum von 1,5 % in den Jahren 2018 bis 2020 ge-
rechnet (v.a. Stufenanstiege, die seit 1. Januar 2017 ausschliesslich leistungsabhängig erfol-
gen). Dazu kommt die jährliche Teuerung. 
 
Beim Sachaufwand beträgt das geplante Wachstum 0,5 % in den Jahren 2018 bis 2020. Auch 
hier wird die Teuerung hinzugerechnet. 

 
Die mittel- bis langfristigen Schulden der Stadt betragen am 31. Juli 2016 insgesamt 101,2 
Mio. Franken. Der Zinsaufwand für die im Planungszeitraum 2018 bis 2020 abzulösenden 
Darlehen basiert im Jahr 2018 auf 1,0 %, im Jahr 2019 1,25 % und im 2020 auf 1,5 %. Die 
gleichen Zinssätze gelten für zusätzliche Fremdmittelbeschaffungen. 

 
Die Steueranlage wird für die Jahre 2017 bis 2020 mit unverändert 1,72 Einheiten und die                       
Liegenschaftssteuer unverändert mit 1,2 ‰ der amtlichen Werte geplant. 

 
 Die Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen3 wird wie folgt prognostiziert: 

 
 2017 2018 2019 2020 

Einwohner4 43'600 43'700 43'800 43'900 
Schüler Kindergarten 661 671 671 670 
Schüler Primarstufe 2'264 2'273 2'306 2'341 
Schüler Sekundarstufe I 1'077 1'071 1'063 1'043 

       
 Die  Bevölkerungszahl wächst voraussichtlich weiter leicht an. 
 
 

2.2 Bund 
 

 Rechnung und Finanzplanung 
 

  Rechnung 2015 
Die Rechnung schliesst das Jahr 2015 mit einem ordentlichen Überschuss von 2,3 Mrd. Fran-
ken ab. Budgetiert war ein Überschuss von 0,4 Mrd. Franken. Die Einnahmen entsprechen 
annähernd dem Budgetwert (+54 Mio. Franken). Als Folge der Frankenaufwertung und des 
gebremsten Wirtschaftswachstums liegen die Mehrwertsteuereinnahmen 1,3 Mrd. Franken 
unter dem Budget. Umgekehrt resultieren aber bei der Verrechnungssteuer gleich hohe Mehr-
einnahmen. Weiter schliesst auch die Mineralölsteuer infolge des rückläufigen Tanktourismus 
unter Budget ab (-0,3 Mrd. Franken). 
 
Auf der Ausgabenseite sind die Budgetunterschreitungen mit 1,9 Mrd. Franken oder 2,8 % 
über dem Erfahrungswert (10-jähriger Durchschnitt 1,8 %). Die Ursachen dafür liegen haupt-
sächlich im Minderbedarf für die Passivzinsen (-0,5 Mrd. Franken) und die EU-
Forschungsprogramme (-0,3 Mrd. Franken) sowie bei den von der MWST-Entwicklung ab-
hängenden Leistungen an die IV (-0,2 Mrd. Franken) und den MWST-Anteilen für AHV und IV 
(-0,2 Mrd. Franken). 

 
Gegenüber dem Vorjahr sind die Einnahmen deutlich stärker angestiegen als die Ausgaben 
(5,8 % bzw. 1,9 %). Der Einnahmenzuwachs geht zur Hauptsache auf die direkte Bundes-
steuer (12 %) und die Verrechnungssteuer (17,5 %) zurück. In beiden Fällen ist das hohe 
Wachstum teilweise auf die Negativzinsen zurückzuführen. Sie machen es attraktiv, die Steu-
ern frühzeitig zu begleichen und – im Fall der Verrechnungssteuer – spät zurückzufordern. Im 
ausserordentlichen Haushalt wurden Einnahmen von 493 Mio. Franken verbucht. Die Wett-
bewerbskommission zog 186 Mio. Franken an Bussen von der Swisscom ein. Weitere 139 
Mio. Franken ergeben sich aus dem Verkauf von Mobilfunklizenzen 2012 (zweite Zahlungs-
tranche) und 135 Mio. Franken aus der Swissair-Nachlassliquidation. Unter Einschluss der 
ausserordentlichen Einnahmen ergibt sich ein Überschuss von 2,8 Mrd. Franken. 

 
                                                           
3 Schüler mit Wohnsitz in Thun ohne die rund 50 Kinder mit Asylbewerberstatus. 
4 FILAG-relevante Einwohnerzahlen, ohne beispielsweise Wochenaufenthalter und Flüchtlinge. 
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Die Bruttoschulden gingen im Jahr 2015 um 5 Mrd. Franken auf 103,8 Mrd. Franken zurück. 
Der Grund ist neben dem Überschuss der geringere Fremdmittelbedarf. In den letzten 10 Jah-
ren konnten die Bundesschulden von 130 auf 104 Mrd. Franken abgebaut werden. Die Zins-
ausgaben nahmen von jährlich 4 auf 1,4 Mrd. Franken ab. 
 
Insgesamt haben sich die Haushaltsperspektiven leicht verbessert. Allerdings ist nach wie vor 
mit grossen Defiziten zu rechnen. Die Vorgaben der Schuldenbremse werden in den Jahren 
2018 und 2019 nicht erfüllt: Während im Voranschlagsjahr 2017 ein kleiner struktureller Über-
schuss im Umfang von 50 Mio. Franken resultiert, belaufen sich die Fehlbeträge in den Folge-
jahren auf rund 500 Mio. Franken. Die Verbesserung der strukturellen Ergebnisse gegenüber 
dem Legislaturfinanzplan 2017 bis 2019 beläuft sich auf rund 300 Mio. Franken pro Jahr. Sie 
ist insbesondere zurückzuführen auf Schätzkorrekturen bei der Verrechnungssteuer, die tiefe-
ren Zinsen und den Verzicht auf die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital im 
Rahmen der Unternehmenssteuerreform III. Dank der damit verbundenen Entlastung des 
Haushalts im Umfang von 550 Mio. Franken (2017) bis 800 Millionen (2019) können die an-
steigenden Migrationsausgaben kompensiert werden, die um bis zu 450 Mio. Franken nach 
oben korrigiert wurden.  
 
Angesichts der strukturellen Defizite im Finanzplan bleibt die vom Bundesrat beschlossene 
Sanierungsstrategie notwendig. Diese besteht darin, die im Voranschlag 2016 vorgenomme-
nen Kürzungen sowie das Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019 integral umzusetzen. Zu-
dem gilt es, Mehrbelastungen soweit wie möglich zu verhindern. Dazu muss namentlich beim 
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF), bei der Reform der Altersvorsorge 
2020, bei der Unternehmenssteuerreform III und beim Zahlungsrahmen der Armee die vom 
Bundesrat vorgegebene Linie eingehalten werden. Der Bundesrat will zudem prüfen, wie der 
Bundeshaushalt längerfristig entlastet werden kann, auch bei den gebundenen Ausgaben.  
 
Voranschlag 2016 
Der vom Bundesrat materiell bereinigte Voranschlag 2016 sieht einen Aufwandüberschuss 
von rund 402 Mio. Franken vor. Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist vor 
allem der schwachen Einnahmenentwicklung zuzuschreiben. Im Finanzplan steigen die Über-
schüsse auf bis zu 2,7 Mrd. Franken an. Noch nicht in der Planung enthalten sind allerdings 
verschiedene wichtige Reformvorhaben, insbesondere die Unternehmenssteuerreform III, zu 
deren Finanzierung Überschüsse notwendig sind. 
 
Das effektiv erwartete Einnahmenwachstum liegt bei 2 %. Der Zuwachs wird durch alle ge-
wichtigen Einnahmenpositionen getragen. Ein bedeutender Wachstumsimpuls geht im Jahr 
2016 insbesondere von der Mehrwertsteuer aus, deren Erträge unter anderem die anziehende 
Konjunktur widerspiegeln. 
 
Mit der Verabschiedung des Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspakets KAP 2014, 
das den Haushalt im Jahr 2016 um 630 Mio. Franken entlastet, hat das Parlament die Vo-
raussetzung für einen schuldenbremsekonformen Voranschlag 2016 geschaffen. Der Bundes-
rat hat darüber hinaus im Vergleich zum Finanzplan Einsparungen von 1,3 Mrd. Franken vor-
genommen, um die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können. Mit einem margina-
len Wachstum von 18 Mio. Franken (+0,03 %) verbleiben die ordentlichen Ausgaben gegen-
über dem Vorjahresbudget nahezu unverändert (Nullwachstum). Die Kürzungsmassnahmen,  
die tiefe Teuerung sowie der Schuldenabbau der letzten Jahre in Kombination mit dem tiefen 
Zinsniveau tragen massgeblich zu der Entlastung des Bundeshaushalts bei. Die Schulden-
bremse würde aufgrund der schwachen Wirtschaft ein konjunkturelles Defizit in der Höhe von 
maximal 601 Mio. Franken erlauben. Der strukturelle Überschuss beträgt somit im Voran-
schlag 2016 rund 199 Mio. Franken. 
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 2.3 Kanton Bern 

 
Rechnung und Finanzplanung 

 
Rechnung 2015 
Die Rechnung 2015 des Kantons Bern schliesst bei einem Aufwand von 10'739 Mio. Franken 
und bei einem Ertrag von 10'909 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 170 Mio. 
Franken ab. Im Vergleich zum Voranschlag (Ertragsüberschuss 124 Mio. Franken) beträgt die 
Saldoverbesserung 45 Mio. Franken. Hauptgründe für das positive Ergebnis sind der tiefere 
Aufwand und höhere Steuereinnahmen (100 Mio. Franken) sowie höhere Entgelte (102 Mio. 
Franken). Das Rechnungsergebnis unterstützt die vom Regierungsrat angestrebte nachhaltige 
Stabilisierung des Finanzhaushalts. Allerdings bestehen in Bezug auf die kurz- bis mittelfristi-
ge Entwicklung erhebliche Unsicherheiten.  
 
Aufwandseitig haben sich Budgetunterschreitungen beim Personalaufwand (-47 Mio. Fran-
ken), beim Sachaufwand (-59 Mio. Franken) und bei den Passivzinsen (-25 Mio. Franken) po-
sitiv auf das Rechnungsergebnis ausgewirkt. Demgegenüber sind im Sozial-, Alters- und 
Langzeitbereich (+103 Mio. Franken) sowie bei den Abschreibungen (+21 Mio. Franken) Ver-
schlechterungen gegenüber den Budgetwerten zu verzeichnen. Die Nettoinvestitionen belau-
fen sich auf 480 Mio. Franken und liegen damit 124 Mio. Franken unter dem Voranschlag. 
Hauptgründe dafür sind Projektverzögerungen bei der Netzvollendung der Nationalstrassen, 
bei der Insel Nord sowie beim BFH Campus Biel, die Ablehnung des Trams Region Bern. 
 
Dem Regierungsrat und dem Grossen Rat ist es nach dem Defizit 2012 sowie den besorgnis-
erregenden finanziellen Perspektiven gelungen, mit teilweise einschneidenden und schmerz-
haften Entlastungsmassnahmen und einer restriktiven Ausgabenpolitik die finanzielle Situation 
des Kantons Bern zu stabilisieren, was durch das vorliegende positive Rechnungsergebnis 
bestätigt wird. 
 
Der Regierungsrat strebt nach wie vor eine vorausschauende, zuverlässige Finanzpolitik der 
«ruhigen Hand» an. Erschwert wird dies allerdings durch den Umstand, dass sich die mittel- 
und langfristigen finanzpolitischen Perspektiven gegenüber dem Planungsstand vom Herbst 
2015 deutlich verschlechtert haben. Im Nachgang zur Aufhebung des Euro-Mindestkurses in 
der Schweiz hat sich die Konjunktur deutlich abgeschwächt. Diese Entwicklung wird sich mit-
telfristig auch auf den bernischen Finanzhaushalt auswirken, insbesondere bei den Steuerer-
trägen. Gleichzeitig stellt die demographische Entwicklung bei den aus finanzieller Sicht gros-
sen und teilweise nur schwer beeinflussbaren Aufwandposten im Alters- und Behindertenbe-
reich sowie im Gesundheitswesen eine besonders grosse Herausforderung dar. Die Auswir-
kungen der laufenden Steuergesetzrevision 2016, die Einnahmenausfälle aus der Unterneh-
menssteuerreform III  oder die politischen Entscheide im Zusammenhang mit dem Bundesfi-
nanzausgleich stellen weitere Unsicherheitsfaktoren bei der Planung der kantonalen Aufgaben 
und Finanzen dar. 
 
Ein bedeutender Unsicherheitsfaktor in Bezug auf die finanzielle Planung stellen die Gewinn-
ausschüttungen der SNB dar. Seit Ausbruch der Eurokrise unterliegen die Jahresergebnisse 
der SNB starken Schwankungen. So konnte die SNB im 2014 erstmals im überblickbaren Zeit-
rahmen aufgrund des negativen Ergebnisses 2013 keine Gewinne ausschütten. Ein Jahr spä-
ter erzielte die SNB einen Rekordgewinn von 38 Mrd. Franken, der eine doppelte Gewinnaus-
schüttung im Jahr 2015 erlaubte. Der Regierungsrat geht davon aus, dass die Unsicherheit, 
ob die SNB in den kommenden Jahre Gewinnanteile auszahlt, mit der Aufhebung des Euro-
Mindestkurses erheblich zunimmt. 
 
Der Grosse Rat hat in der Novembersession 2015 das Gesetz über den SNB-Gewinnaus-
schüttungsfonds (SNBFG) beschlossen. Demnach wurde die im Jahr 2015 ausbezahlte dop-
pelte Gewinnausschüttung der Nationalbank von 164,3 Millionen Franken per 31. Dezember 
2015 vollumfänglich als Grundstock in den neu gegründeten Fonds eingelegt. Ab dem Jahr 
2016 sollen weitere Einlagen in den Fonds getätigt werden, falls gestützt auf die Gewinnaus-
schüttungsvereinbarung eine höhere Gewinnausschüttung erfolgt. Mit diesen Mitteln können 
in den kommenden Jahren tiefer als budgetiert ausfallende oder gar ausbleibende SNB-
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Gewinnausschüttungen aufgefangen werden. Die Einnahmen lassen sich dadurch verstetigen 
und Diskussionen zur Frage, ob die Gewinnausschüttungen zu budgetieren sind oder nicht, 
vermeiden. Damit sinkt auch das Risiko, dass je nach Höhe der Gewinnausschüttung kurzfris-
tig Bedürfnisse nach Mehrausgaben zu erfüllen oder Sparmassnahmen im Budgetvollzug um-
zusetzen sind. Schliesslich erhöhen sich mit einer Verstetigung der Einnahmen aus den Ge-
winnausschüttungen der SNB die Chancen, finanziellen Handlungsspielraum für Steuerentlas-
tungen bei den juristischen Personen im Zuge der Unternehmenssteuerreform III einzuplanen. 

 
Budget und Finanzplanung 2016 ff. 
In den Finanzplanjahren 2016 bis 2018 resultieren in der Erfolgsrechnung Überschüsse. Diese 
betragen zwischen 187 Mio. (2018) und 239 Mio. (2017) Franken. 

 
 

2.4 Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)  
 

Auf der Grundlage des Rechnungsjahres 2003 wurden die Zentrumslasten in den Jahren 2004 
und 2005 letztmals detailliert erhoben. Seither erstellen die betroffenen Städte jährliche Re-
portings mit aktualisierten Kosten. Nach Art. 13 Abs. 2 FILAG werden die Zentrumslasten 
durch den Kanton Bern periodisch neu erfasst. Mit dem Projekt AkZe (Aktualisierung Zent-
rumslasten) der kantonalen Finanzverwaltung werden die anrechenbaren Kosten und Kosten-
schlüssel der Städte Bern, Biel, Langenthal, Burgdorf und Thun im Jahr 2016 aktualisiert. Die 
bisherigen sechs Kategorien für die Erhebung der Zentrumslasten bleiben unverändert: Priva-
ter Verkehr, Öffentliche Sicherheit, Gästeinfrastruktur, Sport, Soziale Sicherheit und Kultur. 
 
Das Projekt steht im Zusammenhang mit der Erfolgskontrolle nach Art. 4 FILAG, die mindes-
tens alle 4 Jahre, erstmals für die Jahre 2012 bis 2016, erfolgt. Der entsprechende Bericht 
wird dem Grossen Rat des Kantons Bern im Frühjahr 2018 unterbreitet.  

 
Finanzausgleich 
Die erwarteten Beiträge an Thun aus FILAG im Einzelnen: 

       in 1'000 Fr. 
Finanzausgleich 2017 2018 2019 2020 
Disparitätenabbau 2'107 1'855 1'444 1'230 
Pauschale Abgeltung Zentrumslasten 8'995 8'995 8'995 8'995 
Soziodemografischer Zuschuss 606 618 630 643 
Total Beiträge an die Stadt Thun 11'708 11'468 11'069 10'868 

 
Die Steuerkraft der Stadt Thun ist im Vergleich mit den anderen bernischen Gemeinden un-
terdurchschnittlich. Im Jahr 2017 beträgt sie voraussichtlich 94,8 % des kantonalen Durch-
schnittes. Deshalb ist die Stadt Empfängerin von Mitteln aus dem horizontalen Finanzaus-
gleich zwischen den Gemeinden (Disparitätenabbau). Diese Zahlung von 2,1 Mio. Franken im 
Jahr 2017 hebt die Kennzahl der Stadt Thun auf 96,7 %. Im Planungszeitraum bewegen sich 
die Ausgleichszahlungen voraussichtlich zwischen 1,2 und 2,0 Mio. Franken jährlich, immer 
abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft aller Gemeinden. 
 
Die drei Städte Bern, Biel und Thun erhalten zur teilweisen Abgeltung ihrer überdurchschnitt-
lich hohen Zentrumslasten jährliche Zuschüsse. In den Jahren 2017 bis 2020 rechnet Thun 
mit jährlich rund 9,0 Mio. Franken. Im Jahr 2015 betragen die effektiven Zentrumslasten der 
Stadt Thun in den sechs von FILAG umfassten Bereichen 14,6 Mio. Franken. Von der Diffe-
renz von rund 5,6 Mio. Franken (Zentrumslasten total 14,6 Mio. Franken, pauschale Abgeltung 
rund 9 Mio. Franken) kann die Stadt Thun 2,2 Mio. Franken im Finanzausgleich als Steuer-
kraft mindernden Faktor geltend machen. Die restlichen 3,4 Mio. Franken werden nicht abge-
golten. 
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Lastenausgleich 
Gestützt auf FILAG leisten alle bernischen Gemeinden Beiträge an die Lastenausgleichssys-
teme. Die kostenrelevanten Faktoren sind: Einwohnerzahl, soziodemografische Einstufung, 
Anzahl Schüler, Gesamtheit der Lehrerpensen, Schullastenindex5, Schulsozialindex6, kom-
munales ÖV-Angebot. Diese Beiträge sind unabhängig von der jeweiligen Steuerkraft. Die An-
teile berechnen sich aufgrund von Prognosen der kantonalen Finanzdirektion. Die Stadt Thun 
geht von folgenden Zahlungen aus: 

 
 in 1'000 Fr. 

Lastenausgleich 2017 2018 2019 2020 
Sozialhilfe 21'917 22'236 22'287 22'338 
Familienzulagen 174 174 175 175 
Lehrergehälter 13'472 13'291 13'387 13'416 
Ergänzungsleistungen 9'862 10'131 10'435 10'692 
Öffentlicher Verkehr 6'534 7'400 7'807 8'156 
Neue Aufgabenteilung 7'986 7'979 7'953 7'928 
Total Beiträge an den Kanton 59'945 61'211 62'044 62'705 
Total Pro-Kopf-Beiträge an den Kanton (in Fr.) 1'375 1'401 1'416 1'428 

 
Direkt aufgrund der Einwohnerzahl leisten die Gemeinden folgende Beiträge:  

in Fr. 
Lastenausgleich 2017 2018 2019 2020 
Sozialhilfe 505 510 510 510 
Familienzulagen 4 4 4 4 
Ergänzungsleistungen 227 232 239 244 
Öffentlicher Verkehr 41 46 50 52 
Neue Aufgabenteilung 184 183 182 181 
Total Pro-Kopf-Beiträge an den Kanton 961 975 985 991 

 
Beim öffentlichen Verkehr kommt der gemeindespezifische Faktor des kommunalen ÖV-
Angebotes hinzu.  
 
Nachfolgend die Entwicklung der Transferzahlungen für die Lastenausgleiche im Einzelnen: 
 
Lastenausgleich Sozialhilfe  
Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Ge-
samtheit der Gemeinden finanziert. Für die Bestimmung der Gemeindeanteile massgebend ist 
die Wohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vor-
jahres. Aufgrund diverser Gesetzesrevisionen und der damit verbundenen Kostenverschie-
bungen sind die Prognosewerte mit besonders hohen Unsicherheiten behaftet. 
 
Bereich Sozialamt (SOA) 
Im Vergleich zum Vorjahr blieb der grösste Kostenblock, die wirtschaftliche Hilfe, weiterhin 
stabil. Eine Kostensteigerung ist bei den Besoldungskosten Sozialdienste erkennbar. Seit dem 
Jahr 2015 wurden die Besoldungskosten für Mitarbeitende der Alimentenhilfe neu über den 
Lastenausgleich mitfinanziert. Im Gegenzug dazu wurde die Inkassoprovision der Gemeinden 
für familienrechtliche Unterhaltsbeiträge abgeschafft und die Teuerung bei Sozialarbeitenden 
(analog Kantonsangestellten) gewährt. Bei der Sozialen Integration führten ein beschlossener 
Ausbau von Kitaplätzen sowie eine Nachzahlung zu Mehrkosten.  
 
Mit der Entwicklung der „Differenzierten Wirtschaftlichen Hilfe“ (DWH) konnten die Grundlagen 
für die Hochrechnung der Kosten bzw. Erträge bei der wirtschaftlichen Hilfe verbessert wer-
den. Erstmals können Veränderungen innerhalb der Kostenblöcke abgeschätzt werden. Für 

                                                           
5 Der Schullastenindex (SLI) bildet die topografisch-demografischen Belastungen (Topografie, Siedlungsstruktur, Altersstruktur    
der Bevölkerung) ab. 
6 Der Schulsozialindex (SSI) bildet die soziodemografischen Belastungen ab (Anteil ausländischer Schüler, Arbeitslosenquote 
der Gemeinden, Anteil Gebäude mit niedriger Wohnnutzung, Anteil sesshafter Einwohner mit mehr als 5 Jahren an der gleichen 
Adresse). 
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eine aussagekräftige Analyse der wirtschaftlichen Hilfe muss diese Entwicklung der DWH je-
doch noch abgeschlossen werden. 

 
Veränderung Lastenausgleich 2015 effektiv auf 2016: Prognostizierte stabile Kosten-
entwicklung (nach Abrechnung Lastenausgleich) 
Gemäss Planung sollte der Lastenausgleichsanteil 2016 gegenüber 2015 in etwa stabil blei-
ben. In Anbetracht der Planungsunsicherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit stei-
genden Flüchtlings- und Asylzahlen, ist eine Überschreitung des Prognosewertes von 10 
Franken pro Einwohner möglich. 
 
Veränderung Lastenausgleich 2016 auf 2017 ff: Stabile Kostenentwicklung 
Bei der wirtschaftlichen Hilfe wird eine stabile Kostenentwicklung prognostiziert. 
 
Bereich Alters- und Behindertenamt 
2015 auf 2016: Prognostizierte Kostenzunahme von ca. 4,5 Mio. Franken (nach Abrech-
nung Lastenausgleich) 
Das Rechnungsjahr 2015 wurde durch höhere Rückerstattungen im Bereich der Betriebsbei-
träge entlastet, was die Differenz zwischen der Rechnung 2015 und der aktuellen Planung er-
klärt. 
 
2016 auf 2017 ff: Prognostizierte Kostenzunahme von durchschnittlich ca. 3 bis 4 Mio. 
Franken pro Jahr (nach Abrechnung Lastenausgleich) 
Die aktuelle Planung geht von einem wachsenden Investitionsbedarf im Bereich der Kinder 
und Jugendlichen mit einer Behinderung aus. Im Bereich der Betriebsbeiträge geht die aktuel-
le Planung von einer im Rahmen der erwarteten Teuerung stabilen Kostenentwicklung aus. 
 
Lastenausgleich Familienzulagen 
Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 Prozent durch die 
Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile 
ist die Wohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des 
Vorjahres. Die Kostenzunahme ab 2017 basiert auf neu gemeldeten Budgetwerten. Für die 
Jahre 2017 ff. hat sich an den Rahmenbedingungen nichts geändert. 
 
Lastenausgleich Lehrergehälter  
Die Finanzierung wird in einen solidarisch und einen eigenverantwortlich finanzierten Bereich 
im Verhältnis 50 zu 50 % aufgeteilt. Im solidarisch finanzierten Teil übernimmt der Kanton      
50 % der Kosten, die über die Lastenverteilung abgerechnet werden. Zur Finanzierung des ei-
genverantwortlichen Teils wird der Rest des Kantonsanteils in abgestufte Schülerbeiträge um-
gewandelt: Diese bestehen aus einem für alle Gemeinden gleichen Basisbetrag und zwei Zu-
satzbeiträgen, welche die unterschiedlichen Belastungen einer Gemeinde durch die Volks-
schule ausgleichen sollen: Der Schulsozialindex zeigt die sozialen Belastungen der Gemein-
den auf und wird zur Berechnung eines Zusatzbeitrags für die besonderen Massnahmen ver-
wendet. Der Schullastenindex zeigt die Lasten aus der Topografie, der Siedlungsstruktur und 
den unterschiedlichen Schüleranteilen der Gemeinden auf und wird zur Berechnung eines Zu-
satzbeitrages für den Regelunterricht verwendet. Die Aufteilung der Lehrpersonalkosten von 
70 zu 30 % zwischen dem Kanton und der Gesamtheit der Gemeinden wird beibehalten. Zur 
Berücksichtigung der Gehaltserhöhungen empfiehlt die Erziehungsdirektion des Kantons Bern 
folgende Zuwachsraten gegenüber dem Schuljahr 2015/2016: Schuljahr 2016/2017 + 1,0 %, 
Schuljahr 2017/2018 + 2,0 %, Schuljahr 2018/2019 + 3,0 % und Schuljahr 2019/2020 + 3,0 %. 
Diese Empfehlung stützt sich auf die Planungsvorgaben des Kantons für den Personalbereich. 
 
Lastenausgleich Ergänzungsleistungen 
Die Gemeinden beteiligen sich mit FILAG über den Lastenausgleich an den Kosten zur De-
ckung des allgemeinen Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen 
sowie an den Krankenkassenprämien. Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwen-
dungen werden zu 50 % durch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die 
Bestimmung der Gemeindeanteile ist die Wohnbevölkerung. Die Gemeindeanteile basieren 
jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres. 
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Lastenausgleich Öffentlicher Verkehr (ÖV) 
Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu einem Drittel durch die 
Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile 
sind zu zwei Dritteln das Verkehrsangebot (ÖV-Punkte) und zu einem Drittel die Wohnbevöl-
kerung.  

 
Die ÖV-Ausgaben steigen in den kommenden Jahren aufgrund folgender Sachverhalte an: 
• Im Rahmen des neuen Angebotsbeschlusses 2018 bis 2021 sollen gezielte Verbesserun-

gen am ÖV-Angebot vorgenommen werden. 
• Bei verschiedenen Transportunternehmen stehen grössere Rollmaterialbeschaffungen so-

wie Depot Neu- und Ausbauten an. Die Folgekosten aus diesen Beschaffungen und Inves-
titionen führen zu höheren ÖV-Abgeltungen. 

• Mit der Inangriffnahme der beiden Grossprojekte "Entflechtung Wylerfeld" und "Ausbau 
Bahnhof Bern" erhöhen sich ab 2018/2019 die Investitionsausgaben.  
 

Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung 
Lastenverschiebungen aufgrund einer neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemein-
den werden seit dem Jahr 2012 in Form eines Lastenausgleichs gegenseitig verrechnet. Ein 
Saldo zu Gunsten des Kantons wird durch Gemeindeanteile, ein Saldo zu Gunsten der Ge-
meinden wird durch Zuschüsse des Kantons ausgeglichen. Der Lastenausgleich „Neue Auf-
gabenteilung“ wurde den Gemeinden erstmals im Jahr 2012 in Rechnung gestellt. Massge-
bend für die Bestimmung der Gemeindeanteile bzw. Zuschüsse ist die Wohnbevölkerung.  
 
 
Abbildung 1: Beiträge an die sechs Lastenausgleichsbereiche 2017 bis 2020 
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Abbildung 2: Entwicklung Steuerertrag und Lastenausgleich in % seit 2002 

 

 
 

 
Die obige Darstellung zeigt die ungleichen Wachstumsraten von Steuerertrag und Transfer-
zahlungen für die Lastenausgleichsbereiche (LA) der Stadt Thun. Das Jahr 2002 stellt die 
Ausgangslage dar. Damals haben die LA in Thun 39 % des Steuerertrages beansprucht. 
In allen Planjahren wird mit der im Jahr 2012 auf 1,72 Einheiten gesenkten Steueranlage ge-
rechnet. Im Jahr 2013 wurde erstmals mehr als die Hälfte (54 %) des Steuerertrages für Bei-
träge der LA-Bereiche aufgewendet. Im Jahr 2014 sank dieser Wert auf 52 % und im Jahr 
2015 auf 50 %. In den Budgets 2016 und 2017 sowie in den Planjahren 2018 bis 2020 beträgt 
der Wert 51 %. Der Anstieg des Steuerertrages wird grösstenteils durch die höheren Beiträge 
der Stadt an die Lastenausgleichssysteme beansprucht. 
 
 
Abbildung 3: Gemeindesteuern und Beiträge Lastenausgleich (in Mio. Franken) 
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3. Innere Rahmenbedingungen 
 

3.1   Rechnung 2015 
 
Die Rechnung 2015 der Stadt Thun schliesst, wie budgetiert, ausgeglichen ab. Der bauliche 
Unterhalt kann im Ausmass von knapp 90 % der Laufenden Rechnung belastet werden. Die 
Entnahme aus dem Bestand der Spezialfinanzierung ist damit gegenüber dem Voran-
schlagswert um 6,2 Mio. Franken tiefer (5,0 Mio. Franken aus Ergebnis und um 1,2 Mio. 
Franken tiefere Bauausgaben). Die Selbstfinanzierung beträgt rund 11,5 Mio. Franken.  
 
Folgende Ereignisse haben das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 wesentlich beeinflusst: 

 
• Gegenüber dem Voranschlag sind beim Steuerertrag mit netto 115,3 Mio. Franken Mehr-

einnahmen von 2,0 Mio. Franken zu verzeichnen.  
 

• Geringere Investitionsausgaben führen bei den gesetzlichen Mindestabschreibungen 
beim Steuerhaushalt zu einem Minderaufwand von 0,7 Mio. Franken. Die budgetierte 
Verrechnung von 2,0 Mio. Franken für die Abschreibung des Investitionsbeitrages für das 
Parking Schlossberg entfällt durch die Umwandlung des Beitrages in ein Darlehen. Der 
erfolgswirksame Abschreibungsaufwand ist beim Steuerhaushalt somit 1,2 Mio. Franken 
höher als geplant. 
 

• Die Beiträge an die Lastenausgleichssysteme betragen total 57,8 Mio. Franken oder 50 % 
des Steuerertrages und liegen 0,6 Mio. Franken unter dem Voranschlagswert.  

 
• Bei der Direktion Bau und Liegenschaften liegt der Nettoaufwand 0,4 Mio. Franken unter 

dem Voranschlag. Dies ist vor allem auf tiefere intern verrechnete Zinsen zurückzuführen. 
Der Miet-, Baurechts- und Pachtzinsertrag liegt 0,3 Mio. Franken unter dem budgetierten 
Wert.  
 

• Der Nettoaufwand bei der Direktion Bildung Sport Kultur liegt 0,7 Mio. Franken unterhalb 
des Voranschlagswertes. Davon entfallen 0,1 Mio. Franken auf den Schulbereich. Im Be-
reich Sport resultiert aufgrund der Übernahme der Kunsteisbahn (ehemals GSL+KET und 
Curlinghalle Grabengut AG Thun) ein um 0,6 Mio. Franken besseres Ergebnis als budge-
tiert (dafür Mehraufwand bei der Direktion Bau und Liegenschaften). Der Bereich Kultur 
schliesst 26'000 Franken über dem budgetierten Nettoaufwand von 3,1 Mio. Franken ab.  
 

• Die Direktion Sicherheit und Soziales weist gegenüber dem Voranschlag einen Mehrauf-
wand von 0,2 Mio. Franken aus. Während der Bereich Sicherheit um 0,4 Mio. Franken 
besser abschliesst (v.a. öffentliche Sicherheit und Polizei Thun), beträgt der Mehraufwand 
im Bereich Soziales 0,6 Mio. Franken, was hauptsächlich auf den höheren Beitrag an den 
Lastenausgleich Sozialhilfe zurückzuführen ist. 
 

• Der Nettoaufwand der Direktion Stadtentwicklung ist um 1,6 Mio. Franken tiefer als bud-
getiert. Dies ist hauptsächlich auf die geringere Belastung durch den Lastenausgleich öf-
fentlicher Verkehr (1,7 Mio. Franken) zurückzuführen. 
 

• Die Nettoinvestitionen betragen 13,6 Mio. Franken. Geplant waren Ausgaben von insge-
samt 17,6 Mio. Franken (aktualisiert im AFP 2016-2019 14,1 Mio. Franken). Die Abwei-
chung beträgt 4,0 Mio. Franken bzw. rund 23 %. 

   
• Der Personalaufwand ist mit 60,7 Mio. Franken um 0,8 Mio. Franken höher als budgetiert, 

wobei die Löhne den Voranschlagswert um 1,2 Mio. Franken übersteigen. Der Aufwand 
für die Sozial- und Unfallversicherungsbeiträge ist um 0,2 Mio. Franken höher und der 
Aufwand für die Pensionskasse um 0,6 Mio. Franken tiefer als budgetiert.  
 

• Der Sachaufwand ist mit 48,1 Mio. Franken um 3,6 Mio. Franken tiefer als budgetiert, was 
im Ausmass von 3,4 Mio. Franken auf geringere Unterhaltsausgaben zurückzuführen ist. 
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3.2 Budget 2016 
 

• Das Budget basiert auf einer gegenüber dem Jahr 2015 unveränderten Steueranlage von 
1,72 Einheiten. 
 

• Die Liegenschaftssteuer beträgt unverändert 1,2 ‰ der amtlichen Werte. 
 

• Das Budget schliesst bei einem Gesamtaufwand und einem Gesamtertrag von je 
307,2 Mio. Franken ausgeglichen ab. 
 

• Der Steuerertrag beträgt nach Abzug der Steuerabschreibungen 115,5 Mio. Franken und 
liegt 2,3 Mio. Franken über dem Wert im Voranschlag 2015 (siehe Tabelle 7, Seite 22). 
Die Erhöhung der Eigenmietwerte ab 1. Januar 2015 ist mit einem Mehrertrag von 0,7  
Mio. Franken berücksichtigt. 
 

• Der Personalaufwand beträgt 61,3 Mio. Franken und liegt 1,5 Mio. Franken über dem 
Wert im Voranschlag 2015. Die budgetierte Teuerungszulage beträgt 0,5 %. 
 

• Der Sachaufwand liegt mit 51,4 Mio. Franken um 0,2 Mio. Franken unter dem Vorjahres-
wert.  
 

• Die Beiträge der Stadt Thun an den Kanton Bern für die sechs durch übergeordnete Ge-
setzgebung geregelten Aufgabenbereiche Sozialhilfe, Ergänzungsleistung, öffentlicher 
Verkehr, Bildung, Familienzulagen und Neue Aufgabenteilung beanspruchen mit 59,1 Mio. 
Franken rund 0,7 Mio. Franken mehr als im Jahr 2015.  
 

• Im Jahr 2016 werden 11,5 Mio. Franken aus dem Finanzausgleich (Disparitätenabbau, 
pauschale Abgeltung der Zentrumslasten und Soziodemografischer Zuschuss) erwartet, 
was 1,8 Steueranlagezehnteln entspricht.  
 

• Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2016 bis 2019 Ausgaben für Investitionen und den 
baulichen Unterhalt von gesamthaft 189 Mio. Franken vor, davon im Jahr 2016 52,5 Mio. 
Franken.  
 

• Die Nettoinvestitionen 2016 ins Verwaltungsvermögen betragen 16,9 Mio. Franken und für 
den baulichen Unterhalt werden total 22,3 Mio. Franken budgetiert. 19,3 Mio. Franken 
werden durch allgemeine Steuern und 3,0 Mio. Franken durch Gebühren finanziert. Die 
Sanierung der Allmendstrasse ist mit 3,2 Mio. Franken das grösste Einzelprojekt. Der 
Aufwand für den baulichen Unterhalt wird im Ausmass von 4,7 Mio. Franken durch eine 
Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt. 
 

• Die Selbstfinanzierung, welche für die Finanzierung von Investitionsausgaben und/oder 
die Rückzahlung von Schulden verwendet werden kann, liegt bei ungenügenden 3,3 Mio. 
Franken, der Selbstfinanzierungsgrad bei ungenügenden 19,7 %. Der Mittelzufluss aus 
Grundstückverkäufen beträgt 0,5 Mio. Franken und führt zu einem Buchgewinn von 0,4 
Mio. Franken.  
 

• Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt rund 14 Mio. Franken und die geplanten Investitionen 
und Anlagen beim Finanzvermögen führen im Jahr 2016 zu einem Anstieg der Verschul-
dung der Stadt Thun im Ausmass von rund 28 Mio. Franken.  
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3.3 Budget 2017 
 

• Das Budget basiert auf einer gegenüber dem Jahr 2016 unveränderten Steueranlage von 
1,72 Einheiten und schliesst bei einem Gesamtaufwand und einem Gesamtertrag von je 
324,0 Mio. Franken ausgeglichen ab. 

 
• Die Liegenschaftssteuer beträgt unverändert 1,2 ‰ der amtlichen Werte. 

 
• Der Steuerertrag beträgt nach Abzug der Steuerabschreibungen 117,8 Mio. Franken und 

liegt 2,3 Mio. Franken über dem Wert im Budget 2016. 
 

• Der Personalaufwand beträgt 64,0 Mio. Franken und liegt 2,6 Mio. Franken über dem 
Wert im Budget 2016. Die Auswirkungen der Revision des Lohnsystems und eine allfällige 
Teuerungszulage sind zusammen mit 0,5 % budgetiert. 1,1 Mio. Franken der Zunahme 
gegenüber dem Budget 2016 betreffen den Asylbereich und werden durch Erträge in glei-
cher Höhe finanziert. 

 
• Der Sachaufwand liegt mit 56,5 Mio. Franken um 5,1 Mio. Franken über dem Budgetwert 

2016.  
 

• Die Beiträge der Stadt Thun an den Kanton Bern für die sechs durch übergeordnete Ge-
setzgebung geregelten Aufgabenbereiche Sozialhilfe, Ergänzungsleistung, öffentlicher 
Verkehr, Bildung, Familienzulagen und Neue Aufgabenteilung beanspruchen mit 59,9 Mio. 
Franken rund 0,8 Mio. Franken mehr als im Jahr 2016.  
 

• Im Jahr 2017 werden 11,7 Mio. Franken aus dem Finanzausgleich (Disparitätenabbau, 
pauschale Abgeltung der Zentrumslasten und Soziodemografischer Zuschuss) erwartet, 
was 1,9 Steueranlagezehnteln entspricht.  
 

• Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2017 bis 2020 Ausgaben für Investitionen und den 
baulichen Unterhalt von gesamthaft 182 Mio. Franken vor, davon im Jahr 2017 47,1 Mio. 
Franken. Der Neubau des Krematoriums ist mit 13,7 Mio. Franken das grösste Einzelpro-
jekt. 
 

• Die Nettoinvestitionen 2017 ins Verwaltungsvermögen betragen 16,8 Mio. Franken und für 
den baulichen Unterhalt werden total 28,8 Mio. Franken budgetiert. 33,4 Mio. Franken 
werden durch allgemeine Steuern und 12,2 Mio. Franken durch Gebühren und Mieterträ-
ge finanziert. Der Aufwand für den baulichen Unterhalt wird im Ausmass von 9,1 Mio. 
Franken durch eine Entnahme aus der entsprechenden Spezialfinanzierung gedeckt. 
 

• Die Selbstfinanzierung, welche für die Finanzierung von Investitionsausgaben und/oder 
die Rückzahlung von Schulden verwendet werden kann ist negativ und liegt bei -4,1 Mio. 
Franken, der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -24,3 %. Mittelzuflüsse und Buchgewinne 
aus Grundstückverkäufen fallen nicht an.  
 

• Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt im nächsten Jahr rund 21 Mio. Franken und die ge-
planten Investitionen und Anlagen beim Finanzvermögen führen im Jahr 2017 zu einem 
Anstieg der Verschuldung der Stadt Thun im Ausmass von rund 24 Mio. Franken.  
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3.4  Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates 
 

Der finanzielle Spielraum für eine dynamische Entwicklung soll vergrössert und ein konkur-
renzfähiger Steuerfuss angestrebt werden. Einnahmeseitig soll dazu die städtische Steuerkraft 
nachhaltig verbessert werden und mittelfristig mindestens dem kantonalen Durchschnittswert 
entsprechen. Die Position der Stadt im kantonalen Finanz- und Lastenausgleich soll gestärkt 
werden. Ausgabenseitig sind Einsparungen zu erzielen, indem im Einklang mit der Stadtent-
wicklung Prioritäten gesetzt, betriebswirtschaftliche Aspekte optimiert und partnerschaftliche 
Finanzierungsmodelle mit Privaten gesucht werden. 
 
Die finanziellen Auswirkungen der Massnahmen zu den Legislaturzielen werden bei der Auf-
gaben- und Finanzplanung berücksichtigt. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der fi-
nanziellen Tragbarkeit. 
 
Der gestützt auf die kantonale Gesetzgebung mittelfristig ausgeglichen zu gestaltende Finanz-
haushalt soll auf einem Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80 % und einem Bruttover-
schuldungsanteil von unter 100 % basieren. Dabei werden die Durchschnittswerte von 10 Jah-
ren berücksichtigt (sechs Rechnungsjahre, Budgetjahr und drei Planjahre). Das Eigenkapital 
soll mindestens 3 Steueranlagezehntel betragen und die Steueranlage soll mittel- bis langfris-
tig dem Durchschnittswert der 13 WRT-Gemeinden angenähert werden (2016 = 1.66 Einhei-
ten). 

 
 
3.5  Strategie Stadtentwicklung 
 

Als führendes, planendes und vollziehendes Organ der Stadt ist es Aufgabe des Gemeindera-
tes, Strategien für die Zukunft zu entwickeln. Am 1. Mai 2009 verabschiedete der Gemeinderat 
die "Strategie Stadtentwicklung" als neues langfristiges Steuerungsinstrument mit einem Pla-
nungshorizont von zehn bis 15 Jahren. Der Gemeinderat wies damals aber auch darauf hin, 
dass die Strategie Stadtentwicklung jeweils am Ende einer Legislatur überprüft und allenfalls 
angepasst werden soll. 
 
Im Hinblick auf die neue Legislatur 2015-2018 entschied der Gemeinderat, die Strategie 
Stadtentwicklung zu überprüfen. Die Grundausrichtung der Strategie sollte dabei aber unver-
ändert beibehalten  werden. Eine generelle Überarbeitung erschien nicht angemessen. So 
blieben auch der Aufbau und die Struktur der Strategie Stadtentwicklung mit 14 Teilstrategien 
in neun Politikbereichen unverändert. Mit der Aktualisierung hat der Gemeinderat die Strategie 
Stadtentwicklung an das veränderte Umfeld angepasst. Die Strategie Stadtentwicklung bildet 
zusammen mit den langfristigen Zielsetzungen der Stadtverfassung die oberste Strategie der 
Stadt. Aus ihr leiten sich alle Teilstrategien in den einzelnen Politikbereichen ab. Zusammen 
mit den Legislaturzielen und der rollenden Aufgaben- und Finanzplanung wird die Strategie 
Stadtentwicklung jeweils für eine Legislatur bzw. für die nächsten vier Jahre konkretisiert. 
 
Die Strategie Stadtentwicklung des Gemeinderates 
 
•   hält die längerfristigen Ziele der Entwicklung fest, orientiert die Bevölkerung und den Stadt-

rat über die Absichten der Behörden und Verwaltung, 
•   setzt die Schwerpunkte für die Umsetzung und 
•   zeigt, wie die personellen und finanziellen Ressourcen eingesetzt werden sollen. 
 
Mit der Strategie Stadtentwicklung gibt der Gemeinderat damit Auskunft, wie er die Stadt Thun 
in den nächsten 10 bis 15 Jahren entwickeln will. 
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Die Schlüsselaufgaben des Gemeinderates sind:  
 
 Menschen und Wohnen:  

• Verantwortungsvoll zusammenleben 
• Attraktives Wohnen fördern 

 Wirtschaft und Arbeit:  
• Wirtschaftsstandort und Wertschöpfung stärken 
• Touristisches Angebot verbessern 
• Innenstadt lebendig erhalten 

 Stadtgestaltung und Entwicklung:  
• Stadt nach innen entwickeln und erneuern 

 Natur und Landschaft:  
• Natur und Landschaft nachhaltig fördern 

 Verkehr, Umwelt und Energie:  
• Städtische Mobilität effizient und umweltfreundlich bewältigen 
• Städtischen Energiebedarf umweltfreundlich decken 

 Bildung, Jugend und Kultur: 
• Bildungsangebot weiterentwickeln 
• Kulturangebot festigen 

 Freizeit, Sport und Erholung:  
• Räume für Bewegung und Sport anbieten 

 Stadt, Agglomeration und Region: 
• Stadt in der Agglomeration stärken 

 Finanzen und Verwaltung:  
• Finanziellen Spielraum nachhaltig verbessern 

 
 
3.6 Legislaturziele 2015 bis 2018 

 
Abgestimmt auf die Strategie Stadtentwicklung hat der Gemeinderat zum Legislaturbeginn 
seine Ziele festgelegt. Er bestimmt dadurch, was in den nächsten vier Jahren politisch erreicht 
werden soll. Die Legislaturziele ermöglichen dem Gemeinderat und der Verwaltung eine mit-
telfristige und vernetzte Planung, setzen die politischen Schwerpunkte und definieren konkrete 
Ziele und Massnahmen, welche im Zeitraum der vierjährigen Legislaturperiode umgesetzt 
werden sollen.  
Nach der Bildung der fünf Schwerpunkte formulierte der Gemeinderat zu diesen Schwerpunk-
ten 12 Legislaturziele. Für den Gemeinderat war es wichtig, dass nicht für alle Aufgabenberei-
che Legislaturziele formuliert werden müssen. Der Gemeinderat wollte sich beschränken und 
Prioritäten setzen. Die Legislaturziele müssen immer zusammen mit der Stadtverfassung und 
insbesondere mit der Strategie Stadtentwicklung betrachtet werden. In der Strategie Stadt-
entwicklung sind die langfristigen strategischen Zielsetzungen flächendeckend formuliert. Für 
Bereiche, zu denen für die Legislatur 2015 bis 2018 keine ausdrücklichen Legislaturziele for-
muliert worden sind, gelten damit die Zielsetzungen aus der Strategie Stadtentwicklung (z.B. 
Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit).  
 
Schwerpunkt 1:  Thun als Wohn- und Lebensstandort stärken  
Legislaturziel 1:  Die Bevölkerung findet in allen Lebensphasen zeitgemässe Woh-

nungsangebote.  
Legislaturziel 2:  Thuner Wohnbaugenossenschaften verfügen über eine Strategie, um 

langfristig mit einem zeitgemässen Angebot zu bestehen.  
Legislaturziel 3:  Die Voraussetzungen für eine Stärkung der Identität der Thuner Quar-

tiere sind geschaffen.  
Legislaturziel 4:  Die Position als familienfreundliche Stadt mit hohem Freizeitwert ist 

gestärkt.  
 
Schwerpunkt 2:  Thun als Stadt am Wasser stärken  
Legislaturziel 5:  Der Wohn- und Lebensraum am Wasser ist attraktiver und erweitert.  
Legislaturziel 6:  Die zukünftige Nutzung der Schadaugärtnerei ist geklärt.  
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Schwerpunkt 3:  Thun als Zentrum stärken  
Legislaturziel 7:  Die regionale Zusammenarbeit ist in nachvollziehbaren Strukturen or-

ganisiert und gestärkt; die Region anerkennt das Engagement von 
Thun.  

Legislaturziel 8:  Die regionalen Kulturinstitutionen der Stadt Thun sind durch den Kan-
ton, die Stadt und die Regionsgemeinden getragen.  

Legislaturziel 9:  In Thun sind zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.  
 
Schwerpunkt 4:  Verkehr optimieren  
Legislaturziel 10:  Der Gesamtverkehr ist verflüssigt.  
Legislaturziel 11:  Der Langsamverkehr und der öffentliche Verkehr (öV) als Teil des 

Gesamtverkehrssystems sind gestärkt. 
  
Schwerpunkt 5:  Thun zusammen mit einer engagierten Bevölkerung entwickeln  
Legislaturziel 12:  Alle Generationen wirken im öffentlichen Leben mit und beteiligen sich 

an der Zukunftsgestaltung. 
 
Die finanziellen Auswirkungen der Massnahmen zu den Legislaturzielen werden bei der Auf-
gaben- und Finanzplanung berücksichtigt. Die Umsetzung der Massnahmen richtet sich nach 
der finanziellen Tragbarkeit für die Stadt Thun. Unter dem folgenden Kapitel „3.7 Planungsan-
nahmen“ wird aufgezeigt, welche Massnahmen im vorliegenden Plan berücksichtigt sind und 
welche nicht. 
 
 

3.7 Planungsannahmen  
 
Nachfolgend werden grössere Veränderungen in den Produktegruppen erwähnt. 
 
 

3.7.1 Direktion Präsidiales und Finanzen  
 
Rechnungskreis Stadtfinanzen 
 
Diverse Beiträge 
Die pauschale Abgeltung der Zentrumslasten von Thun beträgt in allen Planjahren 8,995 Mio. 
Franken.  
 
Aus dem direkten Finanzausgleich unter den bernischen Gemeinden erwartet die Stadt Thun 
von 2017 bis 2020 jährlich Zahlungen zwischen 1,2 und 2,1 Mio. Franken. Näheres zum Fi-
nanzausgleich ist in Kapitel 2.4 Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) zu finden. 
 
Wachstumsraten Steuerertrag Stadt Thun 

 
Natürliche Personen: 2017 2018 2019 2020 
Einkommenssteuern 2.0 % 1.2 % 1.4 % 1.5 % 
Vermögenssteuern 0.9 % 1.1 % 1.1 % 1.1 % 
Juristische Personen:     
Gewinnsteuern 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 
Kapitalsteuern 1.1 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 

 
Die Wachstumsraten entsprechen denjenigen der Steuerverwaltung des Kantons Bern. Einzig 
bei den Einkommenssteuern für natürliche Personen im Jahr 2017 richtet sich die Stadt Thun 
nach den Prognosen der kantonalen Planungsgruppe (KPG). Die Steuerverwaltung des Kan-
tons Bern geht für das Jahr 2017 von einem Wachstum von 2,2 % aus.  
 
Die Entwicklung sämtlicher Steuererträge in den Jahren 2017 bis 2020 sieht gemäss heutigem 
Kenntnisstand wie folgt aus:  
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Steuerart 2017 2018 2019 2020 

Direkte Steuern natürliche Personen 1.87% 1.21% 1.37% 1.46% 

Direkte Steuern juristische Personen 9.48% 1.00% 1.00% 1.00% 

Übrige Direkte Steuern 0.25% 1.65% 1.03% 1.04% 

Besitz- und Aufwandsteuern 3.57% 0.00% 0.00% 0.00% 

Total 2.47% 1.24% 1.29% 1.36% 
 
Die Prognosen bei den natürlichen Personen beruhen auf der 2. Steuerrate 2016 und auf den 
Steuereinnahmen im ersten Semester 2016. Die Einkommenssteuern von natürlichen Perso-
nen sind für die Stadt Thun die bedeutendste Steuerart. Ihr Anteil an den gesamten Steuer-
einnahmen der Gemeinde beträgt - gemäss Budget 2017 - fast drei Viertel (72,3 %). Der An-
teil der Gewinn- und Kapitalsteuern von juristischen Personen beträgt für das Budget 2017 
rund 11,2 %. Im Rechnungsjahr 2015 lag dieser Wert bei 10,9 %.  
 
Im Finanzplan sind die Auswirkungen der folgenden, mittelfristig anstehenden Reformen noch 
nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt der Umsetzung respektive die finanziellen Folgen der 
einzelnen Massnahmen noch nicht konkret bekannt sind: 
 
• Steuerstrategie des Kantons Bern: Diese wird in der Novembersession 2016 durch den 

Grossen Rat des Kantons Bern beraten. Die Strategie sieht vor, die Gewinnsteuersätze bei 
den juristischen Personen zu senken und die daraus entstehenden Steuer-Mindererträge 
mit diversen Gegenfinanzierungsmassnahmen (u.a. einer allgemeinen Neubewertung von 
nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken) zu kompensieren.  

 
• Allgemeine Neubewertung der nichtlandwirtschaftlichen Grundstücke: Dieses Ge-

schäft wurde im Grossen Rat des Kantons Bern in der Januarsession 2016 gesondert be-
handelt und an den Regierungsrat zurückgewiesen. Wann bzw. ob dieses Vorhaben um-
gesetzt wird, ist noch nicht definitiv bekannt und allenfalls Gegenstand im Rahmen der 
Diskussionen um die Steuerstrategie des Kantons Bern. 

 
• Unternehmenssteuerreform III (USR III): Das Bundesparlament hat am 16. Juni 2016 

das Bundesgesetz zur USR III verabschiedet. Gegen die Reform wurde das Referendum 
ergriffen. Die Sammelfrist läuft noch bis am 6. Oktober 2016. Somit ist momentan noch un-
klar, ob bzw. wann die USR III umgesetzt wird. Ebenso können zum jetzigen Zeitpunkt kei-
ne konkreten Zahlen bezüglich der zu erwartenden Steuerertragsausfälle gemacht werden.  

  
Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich im Zeitraum 2017 bis 2019 bei den Steuereinnah-
men ein Plus von 3 Mio. Franken. Die nachstehende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Prog-
nosen: 

 
 in Mio. Franken 

Steuereinnahmen 
Planwerte 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Vorjahr 117 118 119 121  475 
aktuell  119 120 122 124 485 

Differenz  +1 +1 +1   
 
Die Planwerte berücksichtigen die Konjunkturprognosen und die Erwartungen der bezüglich 
des Steuerertrages bedeutendsten Steuerpflichtigen. Für Abschreibungen und Wertberichti-
gungen auf Steuerguthaben werden jährlich 1,4 Mio. Franken geplant. Der Wert eines Steuer-
anlagezehntels beträgt im Jahr 2017 in Thun rund 6,1 Mio. Franken. 
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Abbildung 4: Steuerkraft im Städtevergleich (Indexstand 100 = Kantonsdurchschnitt) 
 

 
 
Die Steuerkraft der Stadt Thun liegt unter dem Durchschnitt aller bernischen Gemeinden (In-
dex 100). In den Jahren 2009 bis 2014 zeigten die Steuererträge eine steigende Tendenz, vor 
allem auch im Vergleich mit den anderen Städten. Im Rechnungsjahr 2015 ist die Steuerkraft 
in Thun tiefer als im Vorjahr. Die aus dem Disparitätenabbau erwarteten tieferen Beiträge (sie-
he Kapitel 2.4 Finanz- und Lastenausgleich) zeigen auf, dass der harmonisierte Steuerertrags-
index (HEI) im Vergleich zum Wert im Jahr 2015 in den Jahren bis 2020 leicht steigen wird. 
 
 
Spezialfinanzierung Investitionen und Immobilienkäufe 

 
Diese Spezialfinanzierung (SF) wird mit Buchgewinnen aus Verkäufen von Grundstücken und 
Beteiligungen gespeist. Die von Jahr zu Jahr schwankenden Buchgewinne sind durch die je-
weilige Einlage in die SF erfolgsneutral für die Erfolgsrechnung. In den Jahren 2017 bis 2020 
rechnet die Stadt mit Buchgewinnerträgen von total 2,2 Mio. Franken (Areal Freistatt). In den 
Planjahren 2018 bis 2020 werden insgesamt 18 Mio. Franken von der SF Investitionen und 
Immobilienkäufe in die SF Baulicher Unterhalt transferiert. 
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Abbildung 5: Entwicklung und Bestand der Spezialfinanzierung Investitionen und Im-
mobilienkäufe (in Mio. Franken)  

  

 
 
In der Planperiode 2017 bis 2020 werden total 18,0 Mio. Franken aus der SF entnommen. Der 
Bestand der SF beträgt per Ende 2020 voraussichtlich 53,2 Mio. Franken.  
 
Diese SF kann nach den geltenden Bestimmungen von HRM2 verwendet werden für Investiti-
onen und Investitionsbeiträge in Werte des Verwaltungsvermögens und aktivierten, wertver-
mehrenden Unterhalt am bestehenden Verwaltungsvermögen. 
 
im Ausnahmefall zusätzlich für: 
- Dotierung der SF Baulicher Unterhalt 
- Dotierung der SF Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 
- Ausgleich von Rechnungsdefiziten 

 
 

Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen 
 
Der Bestand der SF Baulicher Unterhalt betrug Ende 2015 24,8 Mio. Franken. Für die Finan-
zierung der Ausgaben für den baulichen Unterhalt an Liegenschaften und Strassen des Ver-
waltungsvermögens werden in den Jahren 2016 bis 2020 31,9 Mio. Franken der SF entnom-
men. Am Ende der Planperiode beträgt der Bestand unter der Berücksichtigung der Speisung 
von 18 Mio. Franken aus der SF Investitionen und Immobilienkäufe voraussichtlich rund 10,9 
Mio. Franken. 
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Abbildung 6: Entwicklung und Bestand der Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt 
Verwaltungsvermögen (in Mio. Franken)   
 

 
 
Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen 
 
Diese SF stellt Mittel für den Unterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens bereit. Do-
tiert wird sie zu Lasten der Erfolgsrechnung nach Massgabe der Gebäudeversicherungswerte. 
Damit soll der Liegenschaftsunterhalt unabhängig von der finanziellen Lage nach betriebswirt-
schaftlichen Kriterien gewährleistet werden. Der Bestand der SF darf 20 % der gesamten Ge-
bäudeversicherungswerte nicht übersteigen. Derzeit entspricht diese Limite rund 20 Mio. 
Franken. 
 
Abbildung 7: Entwicklung und Bestand der Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaf-
ten Finanzvermögen (in Mio. Franken) 
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Seit der Bildung der Spezialfinanzierung werden jährlich rund 1 Mio. Franken eingelegt. Die 
guten Rechnungsabschlüsse in den Jahren 2011 und 2013 ermöglichten eine Verdoppelung 
dieser Einlage. Die Entnahmen (Bauausgaben) übersteigen in den Jahren 2015 bis 2017 die 
geplanten jährlichen Einlagen (gemäss Reglement mindestens 1 % des Gebäudeversiche-
rungswertes). Wie bereits im letztjährigen Aufgaben- und Finanzplan aufgezeigt wurde, wird 
der Bestand der Spezialfinanzierung von aktuell 5,7 Mio. Franken im Verlauf der Planperiode 
vollständig aufgebraucht. Die geplante Gesamtsanierung der Siedlung Forstweg Lerchenfeld 
und die geplante Sanierung der Neufeldsiedlung tragen hauptsächlich zu dieser Entwicklung 
bei. Mit zusätzlichen Einlagen von 6,5 Mio. Franken aus der Erfolgsrechnung in den Jahren 
2018 bis 2020 wird der Bestand der Spezialfinanzierung aufgestockt, damit die ausseror-
dentlich hohen Unterhaltsausgaben finanziert werden können. Dieser Vorgang führt zu einem 
entsprechend schlechteren Gesamtergebnis in der Stadtrechnung in der Planperiode. 
 
 
Exkurs: Spezialfinanzierungen 
Spezialfinanzierungen halten nicht wie eine Kasse einen Geldbestand bereit, sondern stellen 
wie eine buchhalterische Rückstellung eine Möglichkeit zur erfolgswirksamen Beeinflussung 
der Erfolgsrechnung dar. Entnahmen tragen deshalb auch nicht zur besseren Selbstfinanzie-
rung bei. Auch grössere Bestände in Spezialfinanzierungen können dieses für die Stadt Thun 
vordringliche Problem nicht lösen. Mangelnde Selbstfinanzierung führt zu Mehrverschuldung, 
wenn die Investitionen nicht durch den Abbau von Finanzvermögen, z. B. durch Liegen-
schaftsverkäufe, finanziert werden können. 
 
 
Dienstleistungen für Politik 
Gegenüber einem Jahr ohne Wahlen ergeben sich im Jahr 2018 für die Kantons- und Ge-
meindewahlen Mehrausgaben von rund 250'000 Franken und im Jahr 2019 für die eidgenössi-
schen Wahlen geschätzte Mehrausgaben von rund 150'000 Franken sowie 30'000 Franken für 
den traditionellen Legislaturstartanlass. 

 
 

3.7.2     Direktion Bau und Liegenschaften 
 
Verwaltungsliegenschaften  

 
Neubau Krematorium 
Die 138 Wettbewerbsbeiträge wurden durch ein Expertenteam einer intensiven Vorprüfung un-
terzogen. Die Jury (Beurteilungsgremium) hat an vier Jurierungstagen zwischen Ende Oktober 
und Anfang Dezember 2015 die acht besten Projekte rangiert und das Projekt OBON von 
Markus Schietsch Architekten GmbH/Schmid Landschaftsarchitekten GmbH als Siegerprojekt 
ausgewählt. Am 15. Dezember 2015 konnten die Resultate des Wettbewerbes der Öffentlich-
keit vorgestellt und das Verfahren mit einer öffentlichen Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge 
bis Ende Dezember 2015 abgeschlossen werden. Seit Januar 2016 ist die vertiefte Kosten-
überprüfung des Siegerprojektes mit dem Planer Team im Gange. Durch die überraschend 
grosse Anzahl Wettbewerbsteilnehmer ist eine Überschreitung des Wettbewerbskredites ent-
standen, die zusammen mit dem Verpflichtungskredit von 1,26 Mio. Franken für die Planung 
und Projektierung im Juni 2016 vom Stadtrat genehmigt wurde. Über den Ausführungskredit 
wird das Volk voraussichtlich im Jahr 2017 entscheiden. Anschliessend kann mit den Bauar-
beiten begonnen werden. 
 
Kunsteisbahn Thun   
Nach erfolgtem Heimfall Anfang 2015 betreibt die Stadt Thun als Eigentümerin die Kunsteis-
bahn und die Curlinghalle im Grabengut. Für die Sanierung und Attraktivitätssteigerung der 
Anlage hat der Stadtrat im Juni 2016 einen Verpflichtungskredit von 132'000 Franken zur 
Durchführung eines Architekturwettbewerbs beschlossen. Das Ziel des Amtes für Stadtliegen-
schaften ist es, der Thuner Bevölkerung zukünftig ein attraktives und angemessenes Eissport-
zentrum zu bieten. Über die Ausführung der geplanten Sanierungsarbeiten wird das Volk vo-
raussichtlich im Jahr 2020 entscheiden.  
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Gesamtsanierung Strandbad Thun 
Der Stadtrat hat im Januar 2016 einen Planungs- und Projektierungskredit von 180'000 Fran-
ken für die Gesamtsanierung des Strandbades Thun genehmigt. Die Gesamtsanierung ist in 
vier Etappen geplant und dauert voraussichtlich vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2020. In der ers-
ten Etappe wird ein neues Gebäude für die technischen Anlagen gebaut. In der zweiten Etap-
pe stehen die Sanierung der Schwimmbecken sowie Nasszellen an und anschliessend gilt es 
die Neugestaltung der Umgebung umzusetzen. Bis Ende Juli 2016 haben die Besucherinnen 
und Besucher des Strandbades die Möglichkeit gehabt, ihre Meinung und Wünsche in einer 
Umfrage zu äussern. Die Eingaben werden anschliessend durch das Projektleitungsteam aus-
gewertet. 
 
Neues Rechenzentrum an der Industriestrasse  
Der Stadtrat hat im Juni 2016 einen Verpflichtungskredit von 380'000 Franken für die Durch-
führung eines Architekturwettbewerbes für das neue Rechenzentrum der Stadt Thun be-
schlossen. Mit einem neuen Rechenzentrum an der Industriestrasse soll eine verbesserte Da-
tensicherheit sowie Kapazitätserweiterung für die Informationstechnik geschaffen werden. 
Gleichzeitig kann die Stadt mit einem neuen Rechenzentrum das Dienstleistungsangebot für 
andere Gemeinden und stadtnahe Betriebe ausbauen.  
 
Stadtgrün: Öffentliche Grünanlagen und Friedhofwesen 
Die beiden Öfen im Krematorium entsprechen nicht mehr den Vorschriften der Luftreinhalte-
verordnung des Kantons. Die Auflagen des beco sehen vor, dass in den Jahren 2017/18 nur 
noch 1'000 und in den Jahren 2019/20 nur noch 500 Kremationen durchgeführt werden kön-
nen. Entsprechend reduzieren sich die Einnahmen aus den Bestattungs- und Verwaltungsge-
bühren.  
 
in den kommenden Jahren stehen diverse Sanierungen von Rasen- und Kunstrasenspielfel-
der an.  
 
Verkehrsanlagen 
Die vom Bund geforderten Lärmschutzsanierungen an den Gemeindestrassen sollten bis 2018 
abgeschlossen sein.  
 
Die Sanierung des Geschiebesammlers im Chratzbach ist ein umfangreiches Projekt im Ge-
wässerunterhalt und dient insbesondere der Sicherheit der untenliegenden Anwohnenden. 
 
Der behindertengerechte Ausbau von Bushaltestellen soll in den kommenden Jahren realisiert 
werden.  

 
Abwasserentsorgung (Spezialfinanzierung) 
Der Kanton beabsichtigt, im Jahr 2019 den Berntorkreisel zu sanieren. Es ist vorgesehen, die 
Fahrbahn des Kreisels in Beton auszuführen. Die Abwasserleitungen im Berntorplatz müssen 
vorgängig entflochten und die Schächte, wo möglich, ausserhalb der Kreiselfahrbahn platziert 
werden. Ebenfalls muss die Mischwasserleitung in der Steffisburgstrasse vergrössert und das 
vorbereitete Trennsystem der Überbauung Hübeli zur Aare hin weitergeführt werden. Der 
Werkleitungsbau wird in Koordination mit den anderen Werken vor den Hauptarbeiten im 2019 
ausgeführt. Zurzeit laufen die Projektierungsarbeiten. 
 
Abfallentsorgung (Spezialfinanzierung) 
Die Eröffnung des regionalen Sammelhofes verzögert sich weiter. Die aktuellen Vergütungen 
für die Wertstoffe drücken auch weiterhin auf die Erträge in der Spezialfinanzierung. Diese 
beiden Hauptgründe geben den Ausschlag, dass der Bestand der Spezialfinanzierung bis En-
de 2020 ein Defizit von rund 0,3 Mio. Franken aufweisen wird. Das Tiefbauamt überprüft zur 
Zeit mögliche Massnahmen zur Verbesserung der Situation.  
In der Planungsperiode sollen weitere Unterfluranlagen für Hauskehricht und Papier entste-
hen. Im Jahr 2019 müssen vier Kehrichtwagen ersetzt werden. 
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3.7.3 Direktion Bildung Sport Kultur 
 

Bildung 
Als Grundlage für die nächsten Entscheidungsschritte in der Schulraumplanung See-
feld/Hohmad werden mittels einer Machbarkeitsstudie Varianten überprüft und pro Standort je 
eine Kostenschätzung erstellt. Die Verhandlungen mit dem Kanton bezüglich der Gebäude im 
Seefeld werden weitergeführt.  
 
An der Primarschule Neufeld werden bedarfsgerechte Anpassungen inklusive Neugestaltung 
der Tagesschule sowie Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Die erste Bauetappe ist weitgehend fer-
tiggestellt. Bis Ende Juni 2017 sollten die weiteren Etappen abgeschlossen und die Räumlich-
keiten bezugsbereit sein. 
 
Für die Schule Allmendingen konnten, als Ersatz für den nicht mehr baubewilligten Container, 
Räumlichkeiten im 1. OG des Kirchgemeindehauses der Ref. Kirchgemeinde gemietet werden. 
Anfangs August 2016 ist der Umzug erfolgt.  
 
Aktuell werden die Sanierungen der beiden Kindergärten Obermatt und Lerchenfeld vorberei-
tet. Mittels einer Machbarkeitsstudie werden am Schulstandort Lerchenfeld nebst dem bauli-
chen Unterhalt auch ein Ersatz des provisorischen Schulraums und betriebliche Anpassungen 
geprüft und berechnet.  
 
Bei der Primarschule Göttibach ist die Umgebungsgestaltung fertig zu stellen. Zudem sind am 
Altbau Unterhaltsarbeiten auszuführen.  
 
Die Tagesschule Gotthelf kann ab Schulbeginn 2016 für die Mittagsverpflegung einen zusätz-
lichen Raum nutzen. Eine Standortverlegung vom Schulhaus I in den Pavillon ist in Vorberei-
tung. Weitere Optimierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten sind zu evaluieren.  
 
Nebst dem Ersatz von vier provisorischen Schulräumen der Oberstufe Strättligen sind stufen-
gerechte Anpassungen zu planen und vorzunehmen. 
 
Anlagen und Einrichtungen  
Bis Ende 2016 wird die Erneuerung und Erweiterung der Informatik-Infrastruktur im Rahmen 
der Evaluation des Projekts IVS 2 und des Konzepts IVS 3 geplant und soll ab 2018 umge-
setzt werden.  

 
Die Ausführung des Spielplatzes Allmendingen ist weitgehend abgeschlossen, die Sanierung 
des Spielplatzes Lüssliweg ist in Vorbereitung und für die Neugestaltung der Spielplätze 
Bonstettenpark und Schadau sind finanzielle Mittel eingestellt.  
 
Es ist geplant, das Kompetenzzentrum Integration Thun-Oberland (KIO) in das Baranoff Ge-
bäude zu verlegen (definitiver Standort). Die erforderlichen baulichen Massnahmen sind in 
Vorbereitung.  
 
Sport 
Im Flussbad Schwäbis soll das Inselhaus saniert und aufgewertet werden. Im Strandbad arbei-
tet ein Planerteam an der Projektierung der in den Jahren 2017 bis 2020 etappiert stattfinden-
den Gesamtsanierung. Für das Projekt Hallenbad inkl. regionaler Abklärungen sind entspre-
chende Planungskosten eingestellt. 
 
Das Wettbewerbsprojekt für die Eissportbetriebe startet im Hinblick auf die Planung, Projektie-
rung und spätere Realisierung der Sanierung und Aufwertung der gesamten Anlage (siehe 
Verwaltungsliegenschaften in Kapitel 3.7.2). 
 
In der Schiessanlage Guntelsey stehen mit dem Einbau künstlicher Kugelfangsysteme und der 
Zielhang- und Bodensanierung grosse Unterhaltsprojekte an. 
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Bei den Rasenspielfeldern wird die Sanierung, bzw. der Ersatz der beiden Kunstrasen Lachen 
und Lerchenfeld geplant und bei den Schulrasenplätzen wird der Bodenaufbau verbessert. 
 
Wegen dem Wegfall einer der beiden Armeesporthallen wird in der Planperiode der Neubau 
einer Sporthalle projektiert. Bei der Sporthalle und dem Hallenbad in der Schulanlage Pro-
gymatte werden Haustechnik und Lüftung saniert. 
 
Für die Bootsplätze sind Massnahmen zur Aufwertung des Lachenkanals sowie Aushubarbei-
ten in den Fahrrinnen und der Ersatz der Anbindepfähle geplant. 
 
Kultur 
Das neue Kantonale Kulturförderungsgesetz, das seit 1. Januar 2013 in Kraft ist, wurde in den 
vergangenen Jahren auch in der Region Thun schrittweise umgesetzt. 2015 erfolgte die Grün-
dung des Gemeindeverbandes Kulturförderung Region Thun, welcher die Regionale Kultur-
konferenz Thun (RKK Thun) ablöst. Weiter wurden mit den fünf Thuner Kulturinstitutionen 
Stadt- und Regionalbibliothek Thun, Kunstmuseum Thun und Thun-Panorama, Schloss Thun, 
Theatergastspiele der Kunstgesellschaft Thun, Schlosskonzerte Thun sowie mit dem Museum 
Schloss Oberhofen neue Leistungsverträge für die Jahre 2017 bis 2020 erarbeitet. Der Thuner 
Gemeinderat bzw. der Stadtrat haben die Verträge mit den fünf Thuner Kulturinstitutionen im 
Juni 2016 genehmigt. Alle sechs Verträge mit den ab 2017 tripartit finanzierten Institutionen 
wurden auch vom Kulturrat des Gemeindeverbandes genehmigt. Als letzte Instanz wird im 
Herbst 2016 der Regierungsrat über die Verträge befinden. 
 
Das Thuner Stadtorchester und die Bachwochen Thun werden ab 2017 vollumfänglich durch 
die Stadt finanziert. Die Bachwochen werden neu alle zwei Jahre durchgeführt. Die Stadt Thun 
wird mit den neuen Leistungsverträgen um jährlich rund 135'000 Franken entlastet. Dies ins-
besondere aufgrund wegfallender Abschreibungen bei der Stadt- und Regionalbibliothek. 
 
Im Jahr 2013 ist die zeitlich befristete AVP-Massnahme von minus 100'000 Franken jährlich im 
Fonds für Kulturelle Zwecke ausgelaufen. Gestützt auf die Beschlüsse des Stadtrates vom 22. 
August 2013 und des Gemeinderates vom 5. Juni 2015 wird diese AVP-Massnahme jedoch 
bis in das Jahr 2019 als Kompensation (Kredit zur Lösung des Kostenproblems für lokale und 
kulturelle Veranstalter im KKThun) weitergeführt.  

 
 
3.7.4 Direktion Sicherheit und Soziales 

 
Einwohnerdienste 
Die Reorganisation der Abteilung Sicherheit wurde definitiv abgeschlossen. Ausser Verschie-
bungen von Stellenprozenten im Stellenplan (kostenneutral) hat die Reorganisation keine fi-
nanziellen Auswirkungen. 
 
Sicherheit 
Ab dem Jahr 2018 soll ein Ironman-Triathlon in Thun stattfinden. Die Verhandlungen mit dem 
Veranstalter werden vom Amt für Bildung und Sport geführt. 
 
Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 
Im Jahr 2017 wird eine neue Autodrehleiter beschafft. Dies führt in den nächsten 20 Jahren zu 
jährlich wiederkehrenden Abschreibungen von rund 60'000 Franken. 
 
Parkinggebühren (Spezialfinanzierung) 
In den kommenden Jahren werden die grossen Parkplätze, wo nötig, fortlaufend saniert. Die 
entsprechenden Mittel werden mit jährlich 50'000 Franken ins Budget aufgenommen. Per En-
de 2019 beträgt der Bestand der SF rund 10 Mio. Franken. 
 
Sozialhilfe / Kindes- und Erwachsenenschutz 
Die SKOS-Richtlinien, die eine Grundlage zur Berechnung der Sozialhilfeunterstützung dar-
stellen, werden zur Zeit revidiert. Zum heutigen Zeitpunkt sind noch nicht alle Details bekannt.  
Ausserdem steht eine Revision des Sozialhilfegesetzes und der entsprechenden Verordnung 
an. Auch hier sind Änderungen absehbar, aber noch nicht konkret. 



 

Stadt Thun, Aufgaben- und Finanzplan 2017 bis 2020  Seite 28  

 
Ab 1. Januar 2017 soll das Abgeltungssystem für die Besoldungs- und Weiterbildungsaufwen-
dungen für das Personal in den Sozialdiensten neu geregelt werden. Bisher wurden jeweils 
die Kosten der angestellten Personen in den Lastenausgleich eingegeben. Neu soll pro ge-
führtes Dossier ein bestimmter Betrag via Lastenausgleich abgerechnet werden können. Die 
Vernehmlassung zu dieser Änderung ist im Gange. Es ist vorgesehen, dem Regierungsrat das 
Geschäft im Oktober 2016 zu unterbreiten. Die finanziellen Auswirkungen können noch nicht 
beziffert werden. Jedoch werden die Änderungen voraussichtlich zu keinen wesentlichen 
Mehraufwendungen für die Stadt Thun führen. 
 
Die Finanzierung der Kosten im Kindes- und Erwachsenenschutz bzw. Kostenerstattung KES 
und Sozialhilfe werden immer noch angepasst.  
 
Im Grossen Rat sind einige Vorstösse, welche die Sozialhilfe oder den Kindes- und Erwach-
senenschutz betreffen, hängig. 
 
Im Grundsatz gilt: Nach wie vor finden laufend Anpassungen statt, die kurzfristig festgelegt 
und kommuniziert werden. Die Kosten können daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert 
werden. 
 
Suchthilfe 
Die Suchthilfeangebote sind kantonal finanziert. Es sind keine städtischen Betriebsbeiträge 
absehbar. 
 
Asylkoordination 
Der Vertrag mit dem Kanton läuft per Ende 2017 aus. Die Asylkoordination Thun - zuständig 
für die Asylsozialhilfe im ganzen Berner Oberland - wird in einen Verein überführt. Geplant ist, 
dass der Verein ab Mitte 2017 die Aufgaben übernimmt und es ab diesen Zeitpunkt keine 
städtische Dienststelle mehr geben wird. Daher entfällt die Budgetierung in den Planbudgets 
2018 bis 2020. Die Finanzierung ist weiterhin direkt über den Kanton geregelt.  
 
 

3.7.5     Direktion Stadtentwicklung 
 

Energiekoordination 
Bei der Energiekoordination werden die Massnahmen des Energierichtplans weitergeführt. 
Thun wurde im Jahr 2015 als Energiestadt rezertifiziert. Der Massnahmenplan Energiestadt 
2015 bis 2018 sieht als Schwerpunktmassnahmen unter anderem ein Klimaschutz- und Ener-
gieleitbild, Richtlinien für eine nachhaltige Beschaffung, ein Kommunikationskonzept, den 
Energieunterricht an Thuner Volksschulen sowie weitere Aktionen und Kampagnen vor. Für 
das Jahr 2017 sind 83‘000 Franken budgetiert. 
 
Öffentlicher Verkehr 
Die Regionale Verkehrskonferenz Oberland West beantragt dem Kanton für das öV-
Angebotskonzept 2018-2021 unter anderem Taktverdichtungen der städtischen Buslinien 4 
„Lerchenfeld“ und 6 „Westquartier“, der regionalen Linie 21 am rechten Seeufer sowie der 
Ausbau des Abendangebots auf allen städtischen Buslinien. Diese Fahrplanverbesserungen 
führen ab 2019 zu einem Mehraufwand für die Stadt Thun von 0,8 Mio. Franken jährlich.  
 
Parkplatz-Ersatzabgaben (Spezialfinanzierung) 
Wenn eine Bauherrschaft von der Pflicht befreit ist, Parkplätze für Personenwagen bereit zu 
stellen, muss sie der Stadt Ersatzabgaben zahlen. Diese Abgaben werden in die SF Park-
platz-Ersatzabgaben eingelegt. Im Jahr 2017 ist ein Betrag von 30‘000 Franken als Defizitga-
rantie für das Bikesharing Velospot vorgesehen. Der Bestand der SF beträgt Ende Jahr 2020 
rund 4,4 Mio. Franken. 

 
Erneuerung Stadtplanung 
Die Revision der Ortsplanung ist eines der wichtigsten Geschäfte der Legislatur 2015 bis 
2018. Die gültige baurechtliche Grundordnung der Stadt Thun wurde 2002 vom Volk be-
schlossen und trat 2003 in Kraft. Durch die aktive Siedlungsentwicklung nach Innen hat sich 
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die Ausgangslage deutlich verändert. Ein grosser Teil der städtischen Nutzflächenreserven 
wurde seither konsumiert. Mit der Strategie Stadtentwicklung und dem regionalen Gesamtver-
kehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) wurden neue übergeordnete räumliche Zielsetzungen 
formuliert. Auch die Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes und dessen Um-
setzung auf kantonaler Ebene sowie der neue kantonale Richtplan 2030 sind zu berücksichti-
gen. Mehrere politische Vorstösse wurden in den vergangenen Jahren mit dem Hinweis auf 
eine Prüfung im Rahmen der bevorstehenden Revision der Ortsplanung überwiesen. Der fi-
nanzielle Aufwand in den Jahren 2017 bis 2020 wird mit 4,1 Mio. Franken veranschlagt. 
 
Neben der Ortsplanungsrevision werden in der Nutzungsplanung grössere Areale (kantonale 
Entwicklungsschwerpunkte ESP Bahnhof Thun und ESP Thun Nord, Areal Freistatt, 
Schadaugärtnerei u.a.) entwickelt. Im Bereich Geoinformation ist eine Erneuerung der Daten-
haltung und des Baulinienkatasters erforderlich. Der finanzielle Aufwand in den Jahren 2017 
bis 2020 wird mit 2,8 Mio. Franken veranschlagt. 

 
 
4. Investitionen und Baulicher Unterhalt 

 
4.1 Allgemeines 

 
Investitionen Verwaltungsvermögen 
Die vorliegende Aufgaben- und Finanzplanung geht für die nächsten vier Jahre von Investitio-
nen von 78,7 Mio. Franken aus (ohne baulichen Unterhalt und ohne die Anlagen des Finanz-
vermögens). Das Investitionsprogramm ab Seite 40 gibt Auskunft über die einzelnen Vorha-
ben.  
 
Nettoinvestitionen von 54,0 Mio. Franken oder jährlich durchschnittlich 13,5 Mio. Franken 
müssen durch Gemeindesteuern finanziert werden. 
 
Grosse einzelne Vorhaben sind in den Jahren 2017 bis 2020 vorgesehen, z. B. die Planung 
und Umsetzung des Neubaus eines Rechenzentrums für die Informatikdienste (4,2 Mio. Fran-
ken), der Neubau des Krematoriums (13,7 Mio. Franken) und die Begleitmassnahmen zum 
Agglomerationsprogramm (rund 11 Mio. Franken).  
Der Realisierungsgrad der geplanten Investitionen in der Stadt Thun liegt insgesamt regel-
mässig deutlich unter 100 %. Dieser Prognosefehler wird in den Planjahren 2018 bis 2020 be-
rücksichtigt. Aufgrund eines ermittelten langjährigen Durchschnittes wird der Realisierungs-
grad bei den steuerfinanzierten Investitionen für die Berechnung der Investitionsfolgekosten 
auf 80 % reduziert. 
 
Das so berechnete Investitionsvolumen von 69,9 Mio. Franken verteilt sich wie folgt: 
 
        in 1'000 Fr. 

Investitionen 2017 2018 2019 2020 Total  
Verwaltungsvermögen 9'928 10'253* 14'145* 10'824* 45'150 
Verwaltungsvermögen SF 6'885 6'015 6'780 5'040 24'720 
Total 16'813 16'268 20'925 15'864 69'870 

* Annahme: Realisierungsgrad von 80 % 
 
 
Die Folgekosten der geplanten Investitionen setzen sich aus Kapitalfolgekosten (Abschrei-
bungen, kalkulatorischer Zins) und betrieblichen Folgekosten (Personal, Unterhalt und Betrieb, 
Verwaltung) zusammen. 
 
                     in 1'000 Fr. 

Steuerfinanzierte Investitionen 2017 2018 2019 2020 
Abschreibungen total 670 1'005 2'066 2'817 
Zinsen 5 % 248 505 858 1'129 
Betrieb 2 % pauschal 199 404 687 903 
Total Folgekosten 1'117  1'914  3'611  4'849 
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                  in 1'000 Fr. 

Spezialfinanzierte Investitionen 2017 2018 2019 2020 
Abschreibungen total 264 337 647 774 
Zinsen 5 % 172 323 492 618 
Betrieb 2 % pauschal 138 258 394 494 
Total Folgekosten 574  918 1'533 1'886 

 
 
Anlagen Finanzvermögen 
Abzüglich der Verkaufserlöse sollen in den Planjahren netto 12,4 Mio. Franken in immobile 
Werte angelegt werden, sofern sich entsprechende Möglichkeiten ergeben. Davon sind 3,2 
Mio. Franken für den Kauf von strategischen Landreserven, Käufe von Wohnbauten im Aus-
mass von 4,0 Mio. Franken sowie Sanierungen und Bauten von rund 5,2 Mio. Franken vorge-
sehen. Verkaufserlöse aus Liegenschaften im Finanzvermögen im Umfang von 2,2 Mio. Fran-
ken decken den Finanzierungsbedarf der Anlagen nicht. 
 

in 1'000 Fr. 
Anlagen Finanzvermögen 2017 2018 2019 2020 Total  
Total 2'628 925 6'245 2'560 12'358 

 
 
Baulicher Unterhalt 
Die vorliegende Aufgaben- und Finanzplanung geht für die nächsten vier Jahre von Ausgaben 
für den baulichen Unterhalt an Liegenschaften und Strassen des Verwaltungsvermögens von 
76,3 Mio. Franken aus (ohne baulichen Unterhalt und ohne die Anlagen des Finanzvermö-
gens). Das Investitionsprogramm ab Seite 40 gibt Auskunft über die einzelnen Vorhaben.  
Rund 29 % der 76,3 Mio. Franken ist für den Unterhalt von Verkehrsanlagen reserviert (21,7 
Mio. Franken). 13,1 Mio. Franken des baulichen Unterhaltes sind für Schulanlagen, 10,8 Mio. 
Franken für die Gesamtsanierung und Planung des Strandbades und 8,7 Mio. Franken für die 
Gesamtsanierung und Planung der Kunsteisbahn vorgesehen. 
 
Auch der Realisierungsgrad des geplanten baulichen Unterhalts in der Stadt Thun liegt insge-
samt regelmässig deutlich unter 100 % und wird in den Planjahren 2018 bis 2020 deshalb 
auch mit 80 % berechnet.  
 
Insgesamt 80,5 Mio. Franken werden in den Planjahren für den baulichen Unterhalt über die 
entsprechenden Spezialfinanzierungen eingesetzt: 

 
in 1'000 Fr. 

Baulicher Unterhalt (SF) 2017 2018 2019 2020 Total  
Verwaltungsvermögen 23'216 13'889* 13'492* 15'126* 65'723 
Finanzvermögen 4'571 3'641 3'591 3'015 14'818 
Total 27'787 17'530 17'083 18'141 80'541 

* Annahme: Realisierungsgrad von 80 % 
 

  Aufgrund der Entnahme von 27,1 Mio. Franken aus der SF Baulicher Unterhalt Verwaltungs-
vermögen werden der Erfolgsrechnung in den Planjahren 2017 bis 2020 38,6 Mio. Franken 
belastet. Dies entspricht einer Belastung von 9,7 Mio. Franken pro Jahr. Der Durchschnitt der 
Jahre 2012 bis 2015 lag bei 13,0 Mio. Franken. 
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4.2   Schwerpunkte 2017 bis 2020 
 

 Schwerpunkte der Investitions- und Unterhaltstätigkeit bilden die folgenden Projekte: 
  

STEUERHAUSHALT 
 
Investitionen  in Mio. Franken 
 
Agglomerationsprojekte: 

Langsamverkehr 3,1 
Frutigenstrasse: Verlängerung Personenunterführung 3,1 
Frutigenstrasse: Busspur durch Unterführung 0,4 
Uferweg Schadau – Lachen7 0,5 
Innenstadt Strassenraumgestaltung 1,9 
Parkleitsystem Lenkung Motorisierter Individualverkehr 1,7 10,7 

 

Informatikdienste, neues Rechenzentrum 4,2 

Krematorium, Neubau 13,7 

BehiG – Ertüchtigung Bushaltestellen  5,2 

(davon 2,6 Mio. Franken Investitionen in Spezialfinanzierung Parkinggebühren)   

Sanierung Geschieberückhalt Chratzbach 1,9 

Kunsteisbahn Grabengut, Planung und Gesamtsanierung 2,2 

Strandbad Thun, Gesamtsanierung  2,7 

Erneuerung Stadtplanung 4,1 

 
Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen 
 
Unterhalt Stadtliegenschaften  12,3 

Unterhalt Verkehrsanlagen  21,7  

Unterhalt verschiedene Schulbauten  13,1 

Strandbad, Planung und Gesamtsanierung  10,8 

Kunsteisbahn Grabengut, Planung und Gesamtsanierung  8,7 

 
GEBÜHREN  in Mio. Franken  
Investitionen Abwasseranlagen: 

Kanalsanierungen 5,8 
Zustandserfassungen privater Leitungen 2,1 
ARA-Ausbau, Kostenanteil Thun 2,1 
Werterhalt Abwasseranlagen 4,0 
Neubau Mikroverunreinigungsanlage 2,3   16,3 

 
 
4.3 Agglomerationsprogramm Thun 

 
Der Bypass Thun Nord8 ist eine neue Verbindungsstrasse im Norden der Agglomeration Thun, 
welche  im Frühling 2018 eröffnet werden soll. Die neue Verbindung auf die Allmendstrasse mit 
Aarequerung erlaubt es, die Thuner Innenstadt und verschiedene Hauptverkehrsachsen vom 

                                                           
7 Im Zeitpunkt der Verabschiedung des Investitionsplanes (Juni 2016) war das Ergebnis der Stadtratssitzung vom 24. August 

2016 zur Motion M1/2016 betreffend „ein echter Uferweg im Gebiet Schadau-Lachen – für Thun die Stadt am Wasser“ noch 
nicht bekannt. Der Vorstoss wurde angenommen. 

8 www.bypassthunnord.ch 

http://www.bypassthunnord.ch/
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Verkehr zu entlasten und gleichzeitig wichtige Entwicklungsgebiete (insbesondere ESP Thun 
Nord) zu erschliessen. Mit dem Bypass Thun Nord werden die Verkehrsströme in der Stadt 
Thun neu geordnet. 
 
Die Stadt Thun setzt folgende prioritäre Begleitprojekte um: 
  
• Kurze Einbahnstrecken auf den Innenstadtbrücken sollen den Durchgangsverkehr von der 

Innenstadt auf den Bypass umlagern. Die Freienhofgasse und die Marktgasse werden auf-
gewertet. Mittelzonen sollen den Fussgängern ein freies Queren der Strasse ohne Fuss-
gängerstreifen ermöglichen. Das Parkleitsystem sowie die Wegweisungen sollen keine 
Routen über diese Aarequerungen mehr aufweisen und den Verkehr ausserhalb über den 
Bypass lenken.  
 

• Die Stadt Thun wird die Allmendstrasse zwischen der Autobahn (Gemeindegrenze) und 
dem Guisanplatz erneuern und umgestalten. Das neue Betriebs- und Gestaltungskonzept 
sorgt bei verschiedenen Einmündungen für Verbesserungen und stellt sicher, dass die 
Allmendstrasse sowohl für den Autoverkehr als auch für den öffentlichen Verkehr und den 
Langsamverkehr attraktiver wird.  

 
• Mit der Inbetriebnahme des Bypass werden die General-Wille-Strasse und die Bur-

gerstrasse mehr Verkehr erhalten. Die Stadt Thun leitet dort, wo die Grenzwerte über-
schritten sind, Lärmschutzmassnahmen in die Wege.  

  
Das Investitionsprogramm der Stadt Thun enthält in den kommenden Jahren Planwerte für fol-
gende Massnahmen des Agglomerationsprogrammes Thun: Einbahnverkehr / Strassenraum-
gestaltung Innenstadt, Busbevorzugung Innenstadt und Allmendstrasse, Parkleitsystem moto-
risierter Individualverkehr (MIV), Langsamverkehr, Uferwege Bahnhof - Lachen.  
  
 

4.4      Schadaugärtnerei 
 

Am 24. November 2013 haben Thunerinnen und Thuner dem Erwerb der Schadaugärtnerei 
gegenüber dem Schadaupark mit rund 81 Prozent Ja zugestimmt. Das 17'000 Quadratmeter 
grosse Areal mit diversen Gebäuden gehörte dem Kanton Bern. Es wurde per 1. Januar 2014 
für 9,4 Mio. Franken erworben. 
 
Bis Ende Januar 2014 konnten Private bei der Stadt Thun unverbindlich ihr Interesse für eine 
Zwischennutzung auf dem Areal der Thuner Schadaugärtnerei anmelden. Die Mietverträge 
wurden vom Kanton übernommen und werden bis 30. November 2019 weitergeführt. Für die 
leerstehenden Restflächen wurden ebenfalls Mietverträge bis 30. November 2019 abgeschlos-
sen. Vermietet werden Wohnungen, Autoeinstellplätze, ein Areal für Pilzzucht und ein Raum 
für eine Verkaufswerkstatt. Das Parkplatzangebot für Besucherinnen und Besucher der Kirche 
Scherzligen, des Thun-Panoramas und des Schlosses Schadau wurde erweitert und eine Aus-
senfläche für öffentliche Anlässe eingerichtet. Der Arbeitseinsatz bewirtschaftet seine Nutzflä-
che und es wurden ca. 4'100 Quadratmeter dem Verein Ärdele zur Verfügung gestellt, der ei-
nen grossen Gemeinschaftsgarten Schadau betreiben wird. 
Der Gemeinderat hat das Vorgehen für die Bestimmung der längerfristigen Nutzungen festge-
legt: Im ersten Schritt des zweistufigen Verfahrens wird die Bevölkerung im Rahmen eines par-
tizipativen Prozesses die Möglichkeit zur Mitsprache erhalten. Im zweiten Schritt werden meh-
rere interdisziplinär zusammengesetzte Teams aus externen Fachleuten u.a. Fragen des Nut-
zungsmixes, der Dichte, des Verkehrs, der Machbarkeit sowie der finanziellen Tragbarkeit der 
Ideen prüfen. Ab 2017 sollen diese Erkenntnisse die Grundlage für allfällige weitere Planungs-
schritte (Architekturwettbewerb, Nutzungsplanung) bilden.  
 
Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 20. August 2015 für das entsprechende Planungsver-
fahren einen Planungskredit von 270‘000 Franken bewilligt. Das partizipative Verfahren starte-
te im April 2016, mittlerweile wurden zwei öffentliche Anlässe durchgeführt. Ende August 2016 
folgt mit dem dritten Anlass der Abschluss dieses Planungsschrittes.   
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5. Finanzielles Gesamtergebnis 2017 bis 2020 
 

 2017 2018 2019 2020 
 
 

    
in 1'000 Fr. 

Erwartete Rechnungsergebnisse   0 -58 -12 +306 
Bilanzüberschuss 11'321 11'263 11'251 11'557 

 
Selbstfinanzierung -4'094 10'651 5'887 3'596 
Buchgewinne 0 -2'150 0 0 
Investitionen Verwaltungsvermögen  
Investitionen Spezialfinanzierungen  

-9'928 
-6'885 

-10'253 
-6'015 

-14'145 
-6'780 

-10'824 
-5'040 

Saldo der Selbstfinanzierung 
(Free Cash Flow) 

-20'907 -7'767 -15'037 -12'268 

Devestitionen Finanzvermögen 0 2'150 0 0 
Anlagen Finanzvermögen -2'628 -3'074 -6'245 -2'560 
 
Finanzierungslücken 

 
-23'535 

 
-8'691 

 
-21'283 

 
-14'828 

 
Wie in Punkt 4.1 beschrieben, werden die Investitionsfolgekosten im steuerfinanzierten Be-
reich und der Aufwand für den baulichen Unterhalt des Verwaltungsvermögens in den Plan-
jahren 2018 bis 2020 auf der Basis eines Realisierungsgrades von 80 % berücksichtigt. 
 
Im Jahr 2017 wird ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis budgetiert. In den Folgejahren 
2018 und 2019 werden geringe Aufwandüberschüsse von 58'000 bzw. 12'000 Franken und im 
Jahr 2020 ein Ertragsüberschuss von rund 0,3 Mio. Franken erwartet. Der Ertragsüberschuss 
im Jahr 2020 wird aufgrund der mit HRM2 neu geltenden Vorschriften für zusätzliche Ab-
schreibungen verwendet. Die Erfolgsrechnung wird demnach in diesem Jahr, unter den ge-
troffenen Planungsannahmen, ausgeglichen abschliessen. 
 
Der kumulierte Ertragsüberschuss von rund 0,2 Mio. Franken basiert auf Entnahmen von 27,1 
Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt in den Jahren 2017 bis 2020. 
Ohne diesen Ertrag würde also ein kumulierter Fehlbetrag von 26,9 Mio. Franken oder durch-
schnittlich 6,7 Mio. Franken pro Jahr resultieren. 
 
Mit durchschnittlich 9,7 Mio. Franken pro Jahr liegt die Belastung der Jahresrechnungen durch 
den Aufwand für den baulichen Unterhalt rund 3,3 Mio. Franken unter dem Mittelwert der Jah-
re 2012 bis 2015 und die Entnahmen aus dem Bestand der Spezialfinanzierung Baulicher Un-
terhalt Verwaltungsvermögen sind deshalb notwendig, weil in den nächsten vier Jahren im 
langjährigen Vergleich bei einem geschätzten Realisierungsgrad von 80 % mit 65,7 Mio. Fran-
ken ausserordentlich hohe Bauausgaben anfallen. In den letzten vier Jahren (2012 bis 2015) 
betrug der Aufwand für den baulichen Unterhalt gesamthaft 48,3 Mio. Franken.  
 
Die Spezialfinanzierung ist laut Reglement genau für das Ausgleichen solcher Ausgabenspit-
zen vorgesehen. Damit der Bestand dieser Spezialfinanzierung nicht vollständig aufgebraucht 
wird, werden aus der Spezialfinanzierung Investitionen und Immobilienkäufe 18 Mio. Franken 
entnommen und in die Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt eingelegt. Der Bestand der 
Spezialfinanzierung Baulicher Unterhalt liegt am Ende der Planperiode bei rund 11 Mio. Fran-
ken. 
 
Weiterhin kritisch bleibt die Entwicklung der Selbstfinanzierung. Die Selbstfinanzierung kann 
nicht durch die Auflösung von vorhandenen Rückstellungen in Spezialfinanzierungen verbes-
sert werden. Einzig Massnahmen im Cash-Bereich sind wirksam: Weniger Ausgaben und / 
oder mehr Einnahmen. 
 
In den Jahren 2007 bis 2011 konnten die Schulden von 207 Mio. Franken um 106 Mio. Fran-
ken auf 101 Mio. Franken reduziert werden. Gute Rechnungsabschlüsse, die Veräusserung 
von Grundstücken und vor allem auch eine unterdurchschnittliche Investitionstätigkeit führten 
zu dieser Entwicklung. Aufgrund der ungenügenden Selbstfinanzierung entstehen in den Jah-
ren 2017 bis 2020 Finanzierungslücken von insgesamt rund 68,3 Mio. Franken. Die Verschul-
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dung wird demnach in den kommenden Jahren ansteigen. Die Zunahme der Verschuldung 
muss einerseits unter Berücksichtigung des Schuldenabbaus in den letzten Jahren und ande-
rerseits aber auch unter Beachtung der überdurchschnittlich hohen Bauausgaben im Investiti-
onsplan 2017 bis 2020 beurteilt werden. 
 
Nachstehend ist das finanzielle Gesamtergebnis grafisch dargestellt. Ausgangslage bildet der 
Bilanzüberschuss von 11,3 Mio. Franken per Ende Jahr 2015. 
 
 
Abbildung 8: Entwicklung Jahresergebnisse, Bilanzüberschuss, Selbstfinanzierung  
(Skala in 1'000 Fr.) 

 
 
Die kumulierten Rechnungsergebnisse für die vier Planjahre ergeben einen Ertragsüberschuss 
von rund 0,2 Mio. Franken. In der Vorjahresplanung wurde von einem Ertragsüberschuss von 
1,0 Mio. Franken ausgegangen. Das Eigenkapital wird bis zum Ende der Planperiode im Aus-
mass des kumulierten Ertragsüberschusses zunehmen. 
  
 in Mio. Franken 

Rechnungsergebnisse 
Planwerte 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Vorjahr 0 76 192 661 n.a. 929 
aktuell 0 0  -58 -12 306  236 

Differenz 0 -76 -250 -673 n.a. n.a. 
 
Die Abweichungen der aktuellen zur Vorjahrsplanung liegen im üblichen Schwankungsbereich. 
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6. Schlussfolgerungen 
 

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan rechnet für das erste Planjahr mit einem ausgegli-
chenen Rechnungsergebnis. In den Folgejahren 2018 und 2019 werden geringe Aufwand-
überschüsse von insgesamt rund 0,1 Mio. Franken erwartet. Der Ertragsüberschuss im Jahr 
2020 von 0,3 Mio. Franken wird aufgrund der mit HRM2 neu geltenden Vorschriften für zusätz-
liche Abschreibungen verwendet. Die Erfolgsrechnung wird demnach in diesem Jahr, unter 
den getroffenen Planungsannahmen, ausgeglichen abschliessen. 
 
Im Vergleich zum Aufgaben- und Finanzplan 2016 bis 2019 sind die folgenden grösseren Pro-
jekte neu in der Planung enthalten: 
 
• Verlängerung Personen-Unterführung Frutigenstrasse (Investitionen Verwaltungsvermö-

gen 3,1 Mio. Franken) 
• BehiG – Ertüchtigung Bushaltestellen (Investitionen Verwaltungsvermögen 2,6 Mio. Fran-

ken und Investitionen Spezialfinanzierung 2,6 Mio. Franken) 
• Zustandserfassung privater Leitungen / Vermessungsaufnahmen (Investitionen Spezialfi-

nanzierung Abwasser 2,1 Mio. Franken) 
• Sanierung und Erweiterung Kindergarten Lerchenfeld (Baulicher Unterhalt Verwaltungs-

vermögen 1,4 Mio. Franken und Investitionen Verwaltungsvermögen 0,8 Mio. Franken) 
• Sanierung Kanalisation Schulbauen (Baulicher Unterhalt Verwaltungsvermögen 0,9 Mio. 

Franken) 
 

Die folgenden grösseren Projekte sind zwar bekannt, jedoch sind hierfür in der vorliegenden 
Planung keine Auswirkungen berücksichtigt:  

 
• Die geplanten Reformen bei der Unternehmenssteuerreform III (USR) werden auf die 

Stadt Thun und andere Städte / Gemeinden starke Auswirkungen haben und potentiell zu 
massiven Einbussen bei den Steuereinnahmen führen. Die aktuell verfügbaren Informati-
onen würden für die Stadt Thun zu einem jährlichen Steuerausfall von über 5 Mio. Fran-
ken führen. Ab wann sich die Reform auf die Rechnung der Stadt Thun auswirken wird, ist 
noch nicht bekannt. Für die Gemeinden und Städte gilt es, die weiteren Entwicklungen zu 
beobachten und die Folgen zu analysieren sowie das weitere Vorgehen und mögliche po-
litische Forderungen resp. Massnahmen zu diskutieren und bei den zuständigen Stellen 
einfliessen zu lassen. 

 
Wie bereits in den Vorjahresplanungen steht die Entwicklung der Selbstfinanzierung im Fokus.  
Im Planungszeitraum können die Investitionen nicht aus eigener Kraft getragen werden. Die 
Selbstfinanzierung ist bezogen auf die Grösse des Thuner Haushaltes als ungenügend zu be-
zeichnen. Die Verschuldung wird deshalb im Planungszeitraum deutlich ansteigen. Der Ge-
meinderat hat mit den finanzpolitischen Zielsetzungen Eckwerte definiert, die einen Anstieg 
der Verschuldung auf 250 Mio. Franken erlauben (Basis Rechnung 2015). Er wird jedoch die 
weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen und Massnahmen umsetzen, bevor der Bruttover-
schuldungsanteil (BVA) 100 % beträgt. 
 
Die Kostenentwicklung in den Lastenausgleichsbereichen bereitet weiterhin Sorgen und bleibt 
für die Gemeinden ein entscheidender Faktor. Bei den finanziellen Beiträgen der Stadt Thun 
an die Verbundaufgaben ist eine leicht sinkende Tendenz feststellbar. Lag der Anteil Steuerer-
trag Gemeinde, der für diese Beiträge eingesetzt werden muss, im Jahr 2013 noch bei 54 %, 
wird im Budget 2017 ein Wert von 51 % berechnet (Rechnung 2014 52 % und Rechnung 2015 
50 %). Wie bereits in den Vorjahren festgehalten, wird weiterhin hauptsächlich auf Stufe Kan-
ton darüber entschieden, wie es um die Gemeindefinanzen steht. 
 
Die finanzielle Lage der Stadt Thun bleibt angespannt und es gilt weiterhin, dass zusätzliche 
grössere Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren finanziell nicht tragbar sind, ohne dass 
andere Projekte aus der Investitionsplanung gestrichen werden. Auch die Übernahme von 
neuen Aufgaben müsste aus finanzieller Sicht, aufgrund des ausserordentlich hohen Volu-
mens bei den Bauausgaben in den nächsten Jahren, bei anderen Vorhaben bzw. bei beste-
henden Ausgaben kompensiert werden. 
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Die wirtschaftliche Entwicklung bleibt nach wie vor unsicher: Frankenstärke, Brexit-Entscheid, 
Flüchtlingskrise und Turbulenzen an den Finanzmärkten (z.B. China). Der vorliegende Auf-
gaben- und Finanzplan beruht auf Daten und Prognosen mit Stand August 2016. Beim Aufga-
ben- und Finanzplan handelt es sich um eine rollende Planung, welche jährlich erneuert wird 
und die konjunkturellen Entwicklungen aufnimmt. Der Gemeinderat verfolgt die Entwicklung 
weiterhin aufmerksam. 
 
 

 
Thun, 16. September 2016 
 
 
Finanzverwaltung der Stadt Thun GEMEINDERAT THUN 
Der Finanzverwalter Der Stadtpräsident 

 
 
 

Daniel Wegmüller  Raphael Lanz 
 

 
  Der Stadtschreiber 
 
 
   
  Bruno Huwyler Müller 
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Kennzahlen 
 

Gesamthaushalt 2017 2018 2019 2020 Ø gewichtet 
Selbstfinanzierungsgrad -24.35 65.47 28.14 22.67 22.96 
Selbstfinanzierungsanteil -1.52 4.06 2.26 1.38 1.52 
Zinsbelastungsanteil 1.27 0.48 0.57 0.48 0.71 
Kapitaldienstanteil 4.22 3.64 4.22 4.44 4.13 
 
 
Selbstfinanzierungsgrad (SFG) 
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Auskunft auf die Frage, inwieweit Investitionen aus selbst erarbeite-
ten Mitteln finanziert werden können. Eine Kennzahl unter 100 führt zu einer Mehrverschuldung, wenn 
der Fehlbetrag nicht durch Verkaufserlöse aus Gegenständen des Finanzvermögens gedeckt werden 
kann. Die Finanzierungslücken und die daraus erwartete Mehrverschuldung sind in Kapitel 5 und den 
nachstehenden Mittelflussrechnungen nachvollziehbar. 
 
Der SFG des Gesamthaushaltes in den Jahren 2017 bis 2020 ist mit durchschnittlich 22.96 als unge-
nügend zu bezeichnen. Der unten kommentierte Selbstfinanzierungsanteil zeigt die ungenügende 
Selbstfinanzierungskraft der Stadt Thun deutlicher auf als der SFG. Die Selbstfinanzierung in abso-
luter Zahl ist im Jahr 2017 mit -4,1 Mio. Franken im negativen Bereich und liegt in den Planjahren 
2018 bis 2020 zwischen 3,6 Mio. und 10,7 Mio. Franken. Der SFG fällt entsprechend schlecht aus. 
 
 
Selbstfinanzierungsanteil (SFA) 
Der Selbstfinanzierungsanteil erlaubt festzustellen, welcher Anteil des Finanzertrages, d. h. des Net-
toumsatzes, zur Verfügung steht für die Finanzierung der Investitionen und deren Folgekosten. Der 
SFA gestattet also Aussagen zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Hinblick auf Investi-
tionen.  
 
Der durchschnittliche SFA von 1.52 ist in den vier Planjahren wegen der fehlenden Selbstfinanzierung 
ungenügend und weist darauf hin, dass Thun nur über eine geringe Leistungsfähigkeit für den Schul-
denabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten verfügt. Der niedrige SFA 
kann auch dann nicht befriedigen, wenn die in der Stadt Thun allgemein gut ausgebaute Infrastruktur 
bei der Interpretation der Kennzahl berücksichtigt wird. 
 
 
Zinsbelastungsanteil (ZBA) 
Der Zinsbelastungsanteil zeigt, in welchem Umfang der Finanzertrag durch Nettozinsen belastet oder 
allenfalls entlastet wird. 
 
In den Jahren 2017 bis 2020 weist der ZBA ein positives Vorzeichen aus, weil die Vermögenserträge 
tiefer sind als die Nettozinsen. Die Erfolgsrechnung wird dadurch belastet. 
 
 
Kapitaldienstanteil (KDA) 
Der Kapitaldienstanteil gibt an, wie stark der Finanzertrag durch den Kapitaldienst, d. h. Nettozinsen 
und Abschreibungen, belastet wird. 
 
Die Belastung des Finanzertrags wird in den Planjahren durch den Kapitaldienst im mittleren Bereich 
belastet. Der durchschnittliche Wert beträgt 4.13. Ab dem Richtwert 4 verschlechtert sich die Beurtei-
lung hin zur Wertung "mittel belastet". 
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Mittelflussrechnungen 

    
     
     

  

 + = Mittelzufluss 
 - = Mittelabfluss 

    
in 1'000 Fr. 

          

 
2017 2018 2019 2020 

     
Mittelbedarf Total -23'535            -8'691  

          
-21'283  

         
-14'828  

Steuerfinanzierter Bereich 
          

-20'238  
            

-6'258  
          

-18'679  
          

-14'238  

Spezialfinanzierungen 
            

-3'297  
            

-2'433  
            

-2'604               -590  

     
     
     
Mittelbedarf steuerfinanzierter Bereich 

         
 -20'238            -6'258  

          
-18'679  

         
 -14'238  

Selbstfinanzierung (Cash Flow) 
            

-7'682              7'069              1'711               -854  

Buchgewinne aus Liegenschaftsverkäufen 
 

            
-2'150  

  
Investitionen Verwaltungsvermögen 

            
-9'928  

         
 -10'253  

         
-14'145  

          
-10'824  

Anlagen Finanzvermögen 
            

-2'628  
           

 -3'074  
           

 -6'245  
           

 -2'560  

Devestitionen Finanzvermögen 
 

            2'150  
  

     
     
     Mittelbedarf Spezialfinanzierungen 
(ohne baulichen Unterhalt)           -3'297            -2'433            -2'604               -590  

Selbstfinanzierung (Cash Flow)             3'588              3'582              4'176              4'450  

Investitionen Verwaltungsvermögen 
            

-6'885  
            

-6'015  
           

 -6'780  
           

 -5'040  
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